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Apotheken-Notdienst
20.01.2024 bis 23.02.2024
• über die Notdienst-Hotline 22833
• per Kurzwahl 22833 von jedem Handy (69 Cent/min.)
• kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 

0800 00 22 8 33
Der Dienst beginnt um 8 Uhr und endet am folgenden Tag um 
8 Uhr, soweit nicht anders angegeben.
Ab 20 Uhr sowie sonntags und feiertags ganztägig wird eine 
Notdienstgebühr von 2,50 € erhoben.
Samstag 20.01. Markkleeberg 5 (B9)
Sonntag 21.01. Borna 3 (A3)
Montag 22.01. Regis-Breitingen (A11)
Dienstag 23.01. Rötha (A12)
Mittwoch 24.01. Groitzsch 1 (B1)
Donnerstag 25.01. Groitzsch 2 (B2)
Freitag 26.01. Pegau 1 (B3)
Samstag 27.01. Markkleeberg 6 (B10)
Sonntag 28.01. Borna 4 (A4)
Montag 29.01. Pegau 2 (B4)
Dienstag 30.01. Markkleeberg 1 (B5)
Mittwoch 31.01. Markkleeberg 2 (B6)
Donnerstag 01.02. Markkleeberg 3 (B7)
Freitag 02.02. Markkleeberg 4 (B8)
Samstag 03.02. Markkleeberg 7 (B11)
Sonntag 04.02. Borna 5 (A5)
Montag 05.02. Markkleeberg 5 (B9)
Dienstag 06.02. Markkleeberg 6 (B10)
Mittwoch 07.02. Markkleeberg 7 (B11)
Donnerstag 08.02. Markkleeberg 8 (B12)
Freitag 09.02. Borna 1 (A1)
Samstag 10.02. Markkleeberg 8 (B12)
Sonntag 11.02. Zwenkau 1 (A6)
Montag 12.02. Borna 2 (A2)
Dienstag 13.02. Borna 3 (A3)
Mittwoch 14.02. Borna 4 (A4)
Donnerstag 15.02. Borna 5 (A5)
Freitag 16.02. Zwenkau 1 (A6)
Samstag 17.02. Pegau 1 (B3)
Sonntag 18.02. Zwenkau 2 (A7)
Montag 19.02. Zwenkau 2 (A7)
Dienstag 20.02. Rötha (A12)
Mittwoch 21.02. Kitzscher (A9)
Donnerstag 22.02. Neukieritzsch (A10)
Freitag 23.02. Regis-Breitingen (A11)

Jeden Samstag 12-18 Uhr Borna 3 (A3), 
Markkleeberg 2 (B6), Markkleeberg 6 (B10)
Hinweis: Am Samstag erfolgt der Notdienst nach Plan von 
8 - 12 Uhr und ab 18 Uhr.
Die Samstagsregelung gilt nicht für Feiertage in Sachsen.
A1 Borna 1 Stadt-Apotheke, Brauhausstraße 5, 

Tel. 03433 204049
A2 Borna 2 Löwen-Apotheke, Markt 14, 

Tel. 03433 7779495
A3 Borna 3 Apotheke im Kaufland, Am Wilhelm-

schacht 34, Tel. 03433 204882
A4 Borna 4 Apotheke am Krankenhaus, Rudolf-

Virchow-Straße 4, Tel. 03433 27430
A5 Borna 5 Adler-Apotheke, Leipziger Straße 26 a, 

Tel. 03433 204024
A6 Zwenkau 1 Laurentius-Apotheke, Leipziger 

Straße 2, Tel. 034203 622230
A7 Zwenkau 2 Markt-Apotheke, Weinhold-Arkade 4, 

Tel. 034203 54400
A8 Böhlen Ahorn-Apotheke, Leipziger Str. 2, 

Tel. 034206 77088

A9 Kitzscher Die Engel Apotheke, 
Glück-Auf-Weg 2 a, Tel. 03433 741216

A10 Neukieritzsch Linden-Apotheke, Markt 3, 
Tel. 034342 51381

A11 Regis-Breitingen Stadt-Apotheke, Schillerstraße 31, 
Tel. 034343 51353

A12 Rötha Stadt-Apotheke, Lessingstraße 2, 
Tel. 034206 54107

B1 Groitzsch 1 Apotheke am Markt, Friedrich-
Ebert-Str. 28, Tel. 034296 43708

B2 Groitzsch 2 Arkaden-Apotheke, Breitstraße 16, 
Tel. 034296 41750

B3 Pegau 1 Löwen-Apotheke, Breitstraße 51, 
Tel. 034296 9750

B4 Pegau 2 Kirchplatz-Apotheke, Kirchplatz 18 - 19, 
Tel. 034296 397744

B5 Markkleeberg 1 Ahorn-Apotheke, Koburger Straße 50, 
Tel. 0341 92647764

B6 Markkleeberg 2 Apotheke im Globus, Nordstraße 1, 
Tel. 034297 48533

B7 Markkleeberg 3 Rathaus-Apotheke, Rathausstraße 35, 
Tel. 0341 3588788

B8 Markkleeberg 4 Römer-Apotheke, Sonnensiedlung 2 a, 
Tel. 0341 3580415

B9 Markkleeberg 5 Torhaus-Apotheke, Arndtstraße 2, 
Tel. 0341 3379590

B10 Markkleeberg 6 Urs-Apotheke am Marktkauf, 
Städtelner Straße 54, Tel. 0341 3582418

B11 Markkleeberg 7 Apotheke am Park, Hauptstraße 8, 
Tel. 0341 3582302

B12 Markkleeberg 8 Neue Apotheke Wachau, Magdeborner 
Str. 14, Tel. 034297 6091293

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Die Bereitschaftspraxen der KV Sachsen - Ihre Anlaufstel-
len, wenn Ihre Arztpraxis geschlossen hat:
Bereitschaftspraxen werden oft auch als „Portalpraxen“ be-
zeichnet und dienen der Behandlung von Patienten mit nicht 
lebensbedrohlichen Beschwerden, die normalerweise tags-
über eine Arztpraxis aufsuchen würden, deren Behandlung 
aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Pra-
xisöffnungstag warten kann.
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der kos-
tenfreien bundeseinheitlichen Rufnummer 116  117 erreich-
bar. Weitere Informationen zu den Bereitschaftspraxen in Ihrer 
Region finden Sie unter folgendem Link auf der Internetpräsenz 
der KV Sachsen:
www.kvsachsen.de > Bürger > Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Bei lebensbedrohlichen Symptomen, z. B. Bewusstlosigkeit, 
akuten Blutungen, starken Herzbeschwerden, schweren Stö-
rungen des Atemsystems, Komplikationen in der Schwanger-
schaft, Vergiftungen, ist der Rettungsdienst unter der bun-
deseinheitlichen Rufnummer 112 zuständig.
Damit die Wartezeiten akut erkrankter Personen nicht unnötig 
verlängert werden, sind die Bereitschaftspraxen keine Anlauf-
stellen zur ausschließlichen Ausstellung von Wiederholungs-
rezepten oder Folgebescheinigungen zur Arbeitsunfähigkeit. 
Unbedingt zu beachten ist, dass Bereitschaftspraxen keine An-
laufstellen für Personen mit Verdacht auf COVID-19 sind.
Neu: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
in der Region Leipziger Land
Bereitschaftspraxis Borna  Krankenhaus Borna
Rudolf-Virchow-Straße 2 · 04552 Borna
Öffnungszeiten
Mittwoch, Freitag: 15.00 - 19.00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage:          09.00 - 19.00 Uhr
Die Bereitschaftspraxis kann während der Öffnungszeiten ohne 
Voranmeldung aufgesucht werden

ARZT/BEREITSCHAFTSDIENSTE/APOTHEKEN
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Dresden, 12.12.2023 – Noch im Dezember des Jahres 2023 
wurde mit der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Zwi-
ckau die letzte der fünf IRLS in Sachsen digital mit der 
Rufnummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 
vernetzt.
Dies ist eine deutliche Verbesserung in der medizinischen Ver-
sorgung von Patienten, die die Bereitschaftsdienstnummer 116 
117 anrufen. Sie können jetzt noch schneller in die für ihren Fall 
richtige Versorgungsebene gelenkt werden. Sollte sich nach 
einem standardisierten Ersteinschätzungsverfahren ein Pati-
ent als akuter Notfall erweisen, so ist es nun überall in Sach-
sen möglich, unverzüglich alle Einsatzdaten über diese digitale 
Schnittstelle an die Integrierten Leitstellen weiterzuleiten. Dies 
stellt ein Novum dar, da bislang eine telefonische Übermittlung 
der Patientendaten zwischen den Leitstellen und der 116 117 
Sachsen der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV Sach-
sen) notwendig war – im Notfall sind oft wenige Minuten ent-
scheidend für Leben und Gesundheit der Patienten. Darüber 
hinaus werden Patienten, welche offensichtlich nicht lebensbe-
drohlich erkrankt sind, von den IRLS an die 116 117 Sachsen 
digital übergeben und erhalten im Nachgang eine medizinische 
Ersteinschätzung, welche es ermöglicht, dies zielgerichtet in 
die richtige Versorgungsstruktur zu vermitteln.
Der Vorstandsvorsitzende der KV Sachsen, Dr. med. Klaus 
Heckemann, selbst niedergelassener Arzt: „Bereits im März 
2022 nahm die Integrierte Regionalleitstelle in Dresden als ers-
te in Sachsen die digitale Fallübergabe mit der KV Sachsen auf. 
Im Jahresverlauf 2023 folgten die Regionalleitstellen Leipzig, 
Hoyerswerda, Chemnitz und nun schließlich auch Zwickau. Die 
sachsenweite Implementierung dieser innovativen technischen 
Lösung wurde in Zusammenarbeit der KV Sachsen mit dem 
Brand- und Katastrophenschutzamt der Stadt Dresden ge-
meinsam umgesetzt. Dadurch konnten seit Jahresbeginn be-
reits mehr als 19.000 Einsätze über diese digitale Schnittstelle 
vermittelt werden, ab dem Jahr 2024 erwarten wir etwa 40.000 
pro Jahr.“
Ulrich Pankotsch, Abteilungsleiter Integrierte Leitstelle (Not-
ruf 112) und IuK-Technik Dresden: „In kurzer Zeit ist es uns ge-
meinsam gelungen, die Spezifikation der universellen Leitstel-
lenschnittstelle UCRI (Universal Control Room Interface) für die 
kassenärztliche Bundesvereinigung anzupassen. Fachplaner 
und Softwareunternehmen haben sehr gut mitgezogen. Die 
Nutzung einer Test-/Schulungsumgebung konnte die Inbetrieb-

nahme für alle Leitstellen in Sachsen beschleunigen. Haben 
wir anfangs die Einsatzdatenübergabe an die ärztliche Vermitt-
lungszentrale mit einem Telefonat abgesichert, so erfolgt dies 
mittlerweile sachsenweit fast nur noch als Datensatz. Wenn es 
sich um einen Notruf handelt, wird bei Notwendigkeit weiter-
hin der Anrufer übergeben, damit diesem z. B. eine telefoni-
sche Anleitung zur Wiederbelebung oder Erste-Hilfe-Hinweise 
durch die zuständige Leitstelle gegeben werden kann. Nach 
fast einem Jahr operativer Nutzung sind wir vom Nutzen für die 
Leitstellen und alle Patienten überzeugt. Wir freuen uns darauf, 
auch künftig mit der Kassenärztlichen Vereinigung in weiteren 
Projekten, z. B. dem Ersteinschätzungsverfahren zusammen-
zuarbeiten.“
Der Patientenservice ist unter der Rufnummer 116 117 immer 
dann für die Patienten da, wenn diese sich mit nicht lebensbe-
drohlichen Symptomen außerhalb der regulären Öffnungszei-
ten der Arztpraxen vorstellen müssen und die Behandlung nicht 
bis zum nächsten (Werk-) Tag warten kann. Die KV Sachsen 
organisiert den ärztlichen Bereitschaftsdienst.
Bei lebensbedrohlichen Symptomen, z. B. Bewusstlosigkeit, 
akuten Blutungen, starken Herzbeschwerden, schweren Stö-
rungen des Atemsystems, Komplikationen in der Schwanger-
schaft oder Vergiftungen ist der Rettungsdienst unter der bun-
deseinheitlichen Rufnummer 112 zuständig.
Weitere Informationen bietet das „Patienten-Navi“ online unter: 
https://www.116117.de/de/patienten-navi.php
Hier werden gesundheitlichen Beschwerden online abgefragt. 
Anschließend erhalten Patienten einen Rat, an wen Sie sich nun 
wenden können, wie beispielsweise eine Arztpraxis, die Bereit-
schaftspraxis oder die 116 117.
V.i.S.d.P.: Dr. med. Klaus Heckemann
Vorstandsvorsitzender der KV Sachsen

Ihr Pressekontakt:
KV Sachsen
Fachbereich Kommunikation
Katharina Bachmann-Bux
Pressesprecherin
Schützenhöhe 12,
01099 Dresden
Telefon: 0351 8290-9170
E-Mail: presse@kvsachsen.de
www.kvsachsen.de
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Schnellere Hilfe im Notfall: Digitale Vernetzung der Rufnummern 112 
und 116 117 in Sachsen abgeschlossenA9 Kitzscher Die Engel Apotheke, 

Glück-Auf-Weg 2 a, Tel. 03433 741216
A10 Neukieritzsch Linden-Apotheke, Markt 3, 

Tel. 034342 51381
A11 Regis-Breitingen Stadt-Apotheke, Schillerstraße 31, 

Tel. 034343 51353
A12 Rötha Stadt-Apotheke, Lessingstraße 2, 

Tel. 034206 54107
B1 Groitzsch 1 Apotheke am Markt, Friedrich-

Ebert-Str. 28, Tel. 034296 43708
B2 Groitzsch 2 Arkaden-Apotheke, Breitstraße 16, 

Tel. 034296 41750
B3 Pegau 1 Löwen-Apotheke, Breitstraße 51, 

Tel. 034296 9750
B4 Pegau 2 Kirchplatz-Apotheke, Kirchplatz 18 - 19, 

Tel. 034296 397744
B5 Markkleeberg 1 Ahorn-Apotheke, Koburger Straße 50, 

Tel. 0341 92647764
B6 Markkleeberg 2 Apotheke im Globus, Nordstraße 1, 

Tel. 034297 48533
B7 Markkleeberg 3 Rathaus-Apotheke, Rathausstraße 35, 

Tel. 0341 3588788
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Tel. 0341 3580415
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Tel. 0341 3379590
B10 Markkleeberg 6 Urs-Apotheke am Marktkauf, 

Städtelner Straße 54, Tel. 0341 3582418
B11 Markkleeberg 7 Apotheke am Park, Hauptstraße 8, 

Tel. 0341 3582302
B12 Markkleeberg 8 Neue Apotheke Wachau, Magdeborner 

Str. 14, Tel. 034297 6091293

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Die Bereitschaftspraxen der KV Sachsen - Ihre Anlaufstel-
len, wenn Ihre Arztpraxis geschlossen hat:
Bereitschaftspraxen werden oft auch als „Portalpraxen“ be-
zeichnet und dienen der Behandlung von Patienten mit nicht 
lebensbedrohlichen Beschwerden, die normalerweise tags-
über eine Arztpraxis aufsuchen würden, deren Behandlung 
aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Pra-
xisöffnungstag warten kann.
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der kos-
tenfreien bundeseinheitlichen Rufnummer 116  117 erreich-
bar. Weitere Informationen zu den Bereitschaftspraxen in Ihrer 
Region finden Sie unter folgendem Link auf der Internetpräsenz 
der KV Sachsen:
www.kvsachsen.de > Bürger > Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Bei lebensbedrohlichen Symptomen, z. B. Bewusstlosigkeit, 
akuten Blutungen, starken Herzbeschwerden, schweren Stö-
rungen des Atemsystems, Komplikationen in der Schwanger-
schaft, Vergiftungen, ist der Rettungsdienst unter der bun-
deseinheitlichen Rufnummer 112 zuständig.
Damit die Wartezeiten akut erkrankter Personen nicht unnötig 
verlängert werden, sind die Bereitschaftspraxen keine Anlauf-
stellen zur ausschließlichen Ausstellung von Wiederholungs-
rezepten oder Folgebescheinigungen zur Arbeitsunfähigkeit. 
Unbedingt zu beachten ist, dass Bereitschaftspraxen keine An-
laufstellen für Personen mit Verdacht auf COVID-19 sind.
Neu: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
in der Region Leipziger Land
Bereitschaftspraxis Borna  Krankenhaus Borna
Rudolf-Virchow-Straße 2 · 04552 Borna
Öffnungszeiten
Mittwoch, Freitag: 15.00 - 19.00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage:          09.00 - 19.00 Uhr
Die Bereitschaftspraxis kann während der Öffnungszeiten ohne 
Voranmeldung aufgesucht werden

Aktuelle Störungsrufnummern  
von MITNETZ STROM und  
MITNETZ GAS
Die MITNETZ GAS sowie die MITNETZ STROM teilen 
für den Störfall ihre aktuellen Störungsrufnummern mit. 
Bitte wählen Sie für den Störfall die kostenfreien Ruf-
nummern (Montag bis Sonntag von 0:00 - 24:00 Uhr) 
für
MITNETZ STROM:  0800 2 30 50 70
MITNETZ GAS:   0800 2 20 09 22
Ergänzend ist es unter www.stromausfall.de möglich, 
Störungen online zu melden. Weiterhin besteht unter 
www.mitnetz-strom.de/stromausfall die Möglichkeit 
anhand Ihrer Postleitzahl zu prüfen, ob eine Versor-
gungsunterbrechung geplant ist, z. B. aufgrund von 
Bauarbeiten bzw. aktuell eine Störung bekannt ist.

„Gemeindebote“ 
Amtsblatt der Gemeinde Neukieritzsch  

mit den Ortsteilen Breunsdorf, Deutzen, Großzössen, Kahnsdorf,  
Kieritzsch, Lippendorf und Lobstädt 

Partnergemeinde von Neukieritzsch: Deizisau
Partnerstadt von Neukieritzsch: Velleron/Frankreich
Partnergemeinde von Lobstädt: Erkenbrechtsweiler

Partnerstadt von Kahnsdorf: Owen
Das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neukieritzsch mit den Ortsteilen 
Breunsdorf, Deutzen, Lippendorf und Kieritzsch, Lobstädt, Großzössen und 
Kahnsdorf erscheint einmal im Monat kostenlos.
- Herausgeber: Gemeindeverwaltung Neukieritzsch, Schulplatz 3, 
 04575 Neukieritzsch
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon (0 35 35) 48 9-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil und nichtamtlichen Teil:
 Der Bürgermeister der Gemeinde Neukieritzsch
- Abgabeadresse für die redaktionellen Beiträge:
 04575 Neukieritzsch, Schulplatz 3, Tel.: 034342/80312, 
 Fax: 034342/80333, gemeindeverwaltung@neukieritzsch.de
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht 
gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur 
Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche insbesondere aus Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Beschlussnummer: GR/143-2023
Die Gemeinderäte der Gemeinde Neukieritzsch wollen folgen-
den Beschluss fassen:
Die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Sind Sie für die Aufhe-
bung des Gemeinderatsbeschlusses vom 06.06.2023 mit der 
Vorlagennummer GR/065/2023?“ wird vom Gemeinderat der 
Gemeinde Neukieritzsch festgestellt.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/146-2023
Die Gemeinderäte der Gemeinde Neukieritzsch wollen folgen-
den Beschluss fassen:
Die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Sind Sie für die Aufhe-
bung des Gemeinderatsbeschlusses vom 06.06.2023 mit der 
Vorlagennummer GR/066/2023?“ wird vom Gemeinderat der 
Gemeinde Neukieritzsch festgestellt.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/147-2023
Die Gemeinderäte der Gemeinde Neukieritzsch wollen folgen-
den Beschluss fassen:
Die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Sind Sie für die Aufhe-
bung des Gemeinderatsbeschlusses vom 27.06.2023 mit der 
Vorlagennummer GR/083-2023?“ wird vom Gemeinderat der 
Gemeinde Neukieritzsch festgestellt.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/148-2023
Die Gemeinderäte der Gemeinde Neukieritzsch wollen folgen-
den Beschluss fassen:
Die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Sind Sie für die Aufhe-
bung des Gemeinderatsbeschlusses vom 27.06.2023 mit der 
Vorlagennummer GR/084-2023?“ wird vom Gemeinderat der 
Gemeinde Neukieritzsch festgestellt.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/149-2023
Die Gemeinderäte der Gemeinde Neukieritzsch wollen folgen-
den Beschluss fassen:
Die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens „Sind Sie dafür, dass 
auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Neukieritzsch nebst 
Ortsteilen zukünftig keine weiteren FF-PV-Anlagen geplant und 

errichtet werden, sofern dafür Landwirtschaftsflächen, Wald-
flächen sowie Grünland überbaut werden müssen?“ wird vom 
Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch festgestellt.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/150-2023
In der Fortführung des Beschlusses GR/129-2021 vom 21.12.2021 
beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch die 
Einrichtung einer zweizügigen Oberschule in öffentlicher Träger-
schaft am Standort Deutzen unter folgenden Voraussetzungen:
1. der neue Schulstandort wird in die Schulnetzplanung des 

Landkreises Leipzig aufgenommen
2. für die Errichtung der Oberschule wird die Bereitstellung 

von Fördermitteln zugesagt.
3. die aktualisierten Machbarkeitsstudien und Kostenschät-

zungen müssen eine für die Gemeinde finanziell umsetzba-
re Variante enthalten, welche durch ein Finanzierungskon-
zept der Gemeindeverwaltung belegt wird.

Der Bürgermeister der Gemeinde Neukieritzsch wird beauf-
tragt, die Aufnahme des Schulstandortes in den Schulnetzplan 
des Landkreises Leipzig zu initiieren und die Einrichtung nach 
§ 24 SächsSchulG beim Sächsischen Staatsministerium für 
Kultus zu beantragen. Des Weiteren wird die Verwaltung be-
auftragt, die Machbarkeitsstudien und Kostenschätzungen zur 
Errichtung der Oberschule in Vorbereitung auf die Beantragung 
von Fördermitteln zu aktualisieren.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/141-2023
Aufgrund von § 10 der Satzung der kommunalen Stiftung Leben-
dige Gemeinde Neukieritzsch beschließt der Gemeinderat den Er-
folgsplan 2024 und die mittelfristige Finanzplanung für die Stiftung.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/151-2023
Der Gemeinderat stimmt nachfolgend genannten überplanmä-
ßigen Aufwendungen zu:
Kostenstelle: 36.52.01.01 / 431700

Zuschüsse für Kita
„Lobstädter Würmchen“

Budget: 014
Ansatz bisher/neu: 289.000 € / 295.000 €
überplanmäßige Ausgaben: 6.000 €
Kostenstelle: 36.52.01.04 / 431700

Zuschüsse 
für Kita „Kleine Strolche“

AMTLICHER TEIL

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDE NEUKIERITZSCH

Beschlüsse der 11. Sitzung des Gemeinderates vom 19.12.2023
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Beschlussnummer: GR/138-2023
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für das Vorhaben 
„Umsetzung Digitalpakt Grundschule Neukieritzsch“ wie folgt 
zu vergeben: Die Firma Elektro Teuber aus 04552 Borna unter-
breitete im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb nach VOB/A das wirtschaftlichste Ange-
bot in Höhe von 8.012,76 € Brutto.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/139-2023
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für das Vorhaben 
„Umsetzung Digitalpakt Grundschule Lobstädt“ wie folgt zu 
vergeben: Die Firma Elektro Teuber aus 04552 Borna unterbrei-
tete im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb nach VOB/A das wirtschaftlichste Angebot 
in Höhe von 22.766,54 € Brutto.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Thomas Meckel
Bürgermeister

Die Anlagen der Beschlüsse sind unter vorheriger Anmel-
dung einsehbar.

Öffentliche Bekanntmachung  
der Erteilung der Genehmigung 
der 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Solargewinnung“  
Lobstädt i.d.F. vom 04.08.2023

Budget: 014
Ansatz bisher/neu: 415.000 € / 460.000 €
überplanmäßige Ausgaben: 50.000 €

Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/140-2023
Der Gemeinderat stimmt dem gemäß § 11 BauGB abzuschlie-
ßenden Städtebaulichen-Vertrag zwischen der Gemeinde Neu-
kieritzsch, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Thomas 
Meckel, und dem Vorhabenträger Seehaus Wahr.Haft.Leben 
gGmbH, Seehaus 1, 71229 Leonberg, vertreten durch den Ge-
schäftsführer Herrn Dr. Robert Heim, zu.
Der Vertragsentwurf ist als Anlage nachstehend der Be-
schlussvorlage beigefügt, ist von den Vertragspartnern auf 
der Grundlage dieser Beschlussfassung und vor Fassung des 
Satzungsbeschlusses zu unterzeichnen und rechtskräftig aus-
zufertigen.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: 1

Beschlussnummer: GR/137-2023
Der Gemeinderat stimmt dem gemäß §12 BauGB abzuschlie-
ßenden Durchführungsvertrag zwischen der Gemeinde Neu-
kieritzsch, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Thomas 
Meckel, und dem Vorhabenträger, Seehaus Wahr.Haft.Leben 
gGmbH, Seehaus 1, 71229 Leonberg, vertreten durch den Ge-
schäftsführer Herrn Dr. Robert Heim, zu. Der Vertragsentwurf 
ist als Anlage nachstehend der Beschlussvorlage beigefügt 
und ist von den Vertragspartnern auf Grundlage dieser Be-
schlussfassung und vor Fassung des Satzungsbeschlusses zu 
unterzeichnen und rechtskräftig auszufertigen.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: 1

Beschlussnummer: GR/135-2023
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe der Bauleistung „Her-
stellung gestufter Waldrand“ des Neubaus der Kita „Lobstädter 
Würmchen“ an den Technischen Ausschuss zu übertragen.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -

Beschlussnummer: GR/136-2023
Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen 
nach § 36 BauGB zum Vorhaben „Neubau Ferienhaus mit 11 
Ferienwohnungen mit Bootsanleger und Abstellgebäude“, An 
der Lagune, Flst. 164/90, 164/91, Gem. Zöpen nicht zu erteilen. 
Die Planung entspricht nicht den Festsetzungen des B-Plans.
Abstimmungsergebnis
gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister
davon anwesend: 10 und der Bürgermeister
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
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Festsetzung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2024 durch 
öffentliche Bekanntmachung

Gemeinde Neukieritzsch

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft 
alle Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2024 die glei-
che Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie 
wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 gemäß § 27 
Abs. 3 Grundsteuergesetz durch diese öffentliche Bekanntma-
chung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 2023 veranlagten 
Betrag festgesetzt.

Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung die Rechtswirkung eines schriftlichen Steuer-
bescheides.

Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr un-
verändert.

Sie betragen:

> Für die Grundsteuer A
(land- und forstwirtschaftliches Vermögen)   330 v.H.

> Für die Grundsteuer B
(bebaute und unbebaute Grundstücke)   420 v.H.

Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder 
durch Eigentumswechsel eintreten, wird hierüber ein entspre-
chender Grundsteuerbescheid erteilt.
Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für die Grundsteu-
ern, die im Anmeldeverfahren erhoben werden.

Zahlungsaufforderung

Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Grundsteuer 2024 
entsprechend dem zuletzt ergangenen Bescheid zu den Fällig-
keitsterminen zu entrichten. Bei der Überweisung ist das Bu-
chungszeichen laut letztem Grundsteuerbescheid anzugeben.

Sparkasse Leipzig

> IBAN: DE29 8605 5592 1270 8018 28
> BIC: WELADE8LXXX
Liegt der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch ein SEPA-Last-
schriftmandat vor, wird zu den Fälligkeitsterminen laut Grund-
steuerbescheid abgebucht.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Steuerfestsetzung ist das Rechtsmittel des Wi-
derspruchs zulässig.
Der Widerspruch kann innerhalb eines Monats nach dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung erhoben werden. Der Widerspruch 
ist bei der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch, Schulplatz 3, 
04575 Neukieritzsch schriftlich oder zur Niederschrift einzurei-
chen.
Bitte beachten Sie: Die Einlegung eines Widerspruchs ändert 
nichts an der fristgerechten Zahlungspflicht.

Bürgermeister
Thomas Meckel

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan tritt mit der Bekannt-
machung nach § 10 Abs.3 BauGB in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan 1. Änderung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Solargewinnung“ Lobstädt 
mit der Begründung bei der Gemeinde Neukieritzsch, Schul-
platz 3, 04575 Neukieritzsch zu den üblichen Dienstzeiten ein-
sehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Die Planunterlagen sind auf unserer Internetseite unter
https://neukieritzsch.de/plaene sowie auf der Internetseite des 
Landesportales des Freistaates Sachsen unter
https://www.buergerbeteiligung.sachsen.de zur Einsichtnahme 
eingestellt.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. Eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und

3. Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Neukieritzsch geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzu-
legen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.
Auf § 4 Abs. 4 SächsGemO wird hingewiesen.
Demnach gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang als gültig zu-
stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. Die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 

ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. Der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. Vor Ablauf der § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist
a) Der Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder
b) Die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 

gegenüber der Gemeinde Neukieritzsch unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfol-
gen hingewiesen worden ist.

Neukieritzsch, den 19.01.2024

gez. Thomas Meckel, Bürgermeister
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wie den meisten von Ihnen sicher bekannt ist, hat der Gemein-
derat im Juni 2023 mit entsprechenden Beschlüssen die Türen 
für zwei zukunftsweisende Investitionen auf unserem Gemein-
degebiet geöffnet. Am Standort der ehemaligen Brikettfabrik 
Großzössen könnte demzufolge ein hochmodernes Rechen-
zentrum entstehen, das erweitert mit einem Batteriespeicher 
und einer Wasserstoffproduktionsanlage ca. 120 neue Arbeits-
plätze für unsere Region in Aussicht stellt. Für die netzunabhän-
gige Energieversorgung dieses Betriebes, ist auf einem Feld am 
Südufer des Hainer Sees die Errichtung einer modernen Freiflä-
chenphotovoltaikanlage vorgesehen.

Beide Investitionen versprechen bei Umsetzung einen wichti-
gen Ausgleich für Steuereinnahmen und Arbeitsplätze, die uns 
nach dem Ende der Energieerzeugung aus Braunkohle in unse-
rer Region ab dem Jahr 2035 nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ab Juni 2023 wurden der Gemeindeverwaltung von Einwohnern 
der Gemeinde insgesamt sieben Bürgerbegehren angemeldet, 
die sich hauptsächlich gegen die oben erwähnten Gemeinde-
ratsbeschlüsse richten. Fünf Bürgerbegehren wurden Anfang 
September mit ausreichend Unterstützungsunterschriften an 
die Gemeindeverwaltung übergeben. Auf die Einreichung von 
zwei Bürgerbegehren wurde verzichtet.
Mit Übergabe der ersten Unterschriftenlisten war es Aufgabe 
der Beschäftigten im Hauptamt unserer Gemeindeverwaltung, 
allen voran dem Einwohnermeldeamt, Unterschriftenlisten und 
Daten der Unterzeichner auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen 
(Alter, wohnhaft im Gemeindegebiet und deren Dauer, Staats-
angehörigkeit) zu prüfen. Nach dem Gesetz ist für diese Prü-
fung keine Bearbeitungsfrist gesetzt.
Parallel dazu wurden durch eine von uns beauftragte Rechts-
anwaltskanzlei die sachlichen Grundlagen der Bürgerbegehren 
auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen geprüft.

Die Bearbeitung von fünf Bürgerbegehren, sicherlich bisher ein-
zigartig im Freistaat Sachsen, stellt sich als große Herausforde-
rung für unsere kleine Gemeindeverwaltung dar. Unser Einwoh-
nermeldeamt war zu diesem Zeitpunkt krankheitsbedingt nicht 
voll besetzt. Parallel dazu musste jederzeit der tägliche Betrieb 
im Einwohnermeldeamt abgesichert sein.
Umbesetzungen innerhalb der Gemeindeverwaltung sind hier 
nicht ohne Weiteres möglich. Das Einwohnermeldeamt ist aus 
Gründen des Datenschutzes ein sensibler Bereich. Spezielle 
Berechtigungen für die Datenverarbeitung sind ebenfalls er-
forderlich. In dieser Situation hat sich die Gemeinde frühzeitig 
mit einer Stellenausschreibung für das Einwohnermeldeamt be-
müht, Abhilfe zu schaffen. Das war auch erfolgreich. Die Stelle 
konnte aber erst ab Anfang Januar 2024 mit einem neuen Mit-
arbeiter besetzt werden.
Die Initiatoren der Bürgerbegehren wurden von uns schriftlich 
über diese Situation informiert. Von Beginn an wurde ihnen un-
sererseits Kooperationsbereitschaft angeboten.

Dennoch wählt man gegenüber der Gemeinde einen Kurs der 
Konfrontation, der von Vorwürfen und Beschimpfungen ge-
prägt ist. In der letzten Publikation der Initiatoren werden uns 
als Gemeinde Neukieritzsch pauschal verschiedene Vorwürfe 

unterstellt: Um das Interesse der Bürger an der Thematik zu 
untergraben, Sie als Bürger „mürbe“ zu machen, und Ihr Recht 
auf Bürgerentscheid schwächen zu wollen, würde unsererseits 
eine „Verzögerungstaktik“ angewandt. Die Unterstellung gipfelt 
in der Behauptung, die Gemeinde würde Sie „für blöd verkau-
fen“ wollen.

Ich möchte Ihnen hiermit als Bürgermeister versichern, dass die 
benötigte Bearbeitungszeit der Bürgerbegehren ausschließ-
lich aus den von mir genannten Gründen aufgewendet werden 
musste.
Selbstverständlich erkennt die Gemeinde mit Verwaltung, Ge-
meinderat und Bürgermeister den Bürgerwillen und das Recht 
auf Bürgerentscheid in vollem Umfang an. Der Gemeinderat 
hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 die Zulässigkeit 
von vier der fünf eingereichten Bürgerbegehren einstimmig be-
schlossen.

Das fünfte Bürgerbegehren war abzulehnen, weil es mit dem 
angestrebten generellen Verbot von Freiflächensolaranlagen ei-
nen Verstoß gegen geltendes Bauleitplanungsrecht zum Inhalt 
gehabt hätte. Es richtete sich nicht gegen ein konkret zu benen-
nendes Vorhaben, wie bei den anderen vier Bürgerbegehren.
Die Gemeinde muss und wird nun bis spätestens März 2024 
die Durchführung der vier zulässigen Bürgerentscheide ermög-
lichen. Hier ist vom Gesetz her eine Frist gesetzt.

Die pauschalen Vorwürfe an die Gemeinde, Bürgerwillen zu un-
tergraben, die Bürger „mürbe“ zu machen, und sogar „für blöd 
verkaufen“ zu wollen sind unerhört und entbehren jeder Grund-
lage. Diese Wortwahl lässt alle Sachlichkeit vermissen und 
macht einen vernünftigen Dialog eigentlich unmöglich. Sie ist 
Zeichen von Respektlosigkeit, nicht nur gegenüber den Men-
schen, die in der Verantwortung für die Gemeinde stehen.

Diese Art populistischer Meinungsmache passt in das Bild ag-
gressiver Auseinandersetzung, wie sie seit einiger Zeit an ande-
rer Stelle zu den verschiedenen politischen Reizthemen geführt 
wird. Wer sich daran beteiligt und andere derart diskreditiert, 
ist nicht an einem gemeinsamen Miteinander interessiert. Nicht 
selten mündeten solche „Umgangsformen“ in der Vergangen-
heit sogar in Hass und Gewalt, die sich dann gegen die derart 
Angefeindeten richtete. Deshalb muss solcher Ausdrucksweise 
auch vehement widersprochen werden.

Natürlich soll man verschiedene Ansichten austauschen und 
gern auch Kritik äußern. Dann aber bitte in dem Ton, den man 
sich für sich selbst von seinem Gegenüber wünscht!

Ich hoffe, dass sich die große Mehrheit der Menschen in un-
serer Gemeinde nicht von Unsachlichkeit und Respektlosigkeit 
anstecken lässt. Denn auch nach den Bürgerentscheiden wol-
len wir gemeinsam ein gutes Miteinander pflegen, so wie wir es 
in unserer Gemeinde bisher gewohnt waren.

Thomas Meckel
Bürgermeister

NICHTAMTLICHER TEIL

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neukieritzsch,

Die nächste Ausgabe 
erscheint am:
Freitag, dem 23. Februar 2024

Annahmeschluss 
für redaktionelle Beiträge ist:
Freitag, der 9. Februar 2024

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 14. Februar 2024, 
9.00 Uhr
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Das Einwohnermeldeamt informiert 
zu Auskunfts- und Übermittlungssperren 
im Melderegister nach dem Bundesmelde-
gesetz (BMG) seit dem 01.11.2015
Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. 
bei Wahlen und Abstimmungen
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mona-
ten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 
Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten 
erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dür-
fen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der 
die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung 
bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spä-
testens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu lö-
schen oder zu vernichten.
Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehe-
jubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über Familienna-
me, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des 
Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte 
weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgen-
de Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum.
Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen werden die 
Alters- und Ehejubiläen nur noch nach den oben genann-
ten Kriterien veröffentlicht.
Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, Auskunft erteilt werden über deren 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrift.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden.
Übermittlung in Daten an eine öffentliche Religionsge-
meinschaft durch den Familienangehörigen eines Mit-
glieds dieser Religionsgemeinschaft
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-
schaft Familienangehörige (Ehegatte, minderjährige Kinder und 
die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, 
darf die Meldebehörde gemäß § 42, Abs. 2 BMG von diesen 
Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: Vor- und Fa-
miliennamen, Geburtsdaten, Geschlecht, Zugehörigkeit zu ei-
ner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitige An-
schriften, Auskunftssperren nach § 51 sowie Sterbetag.
Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Perso-
nalmanagement der Bundeswehr
Damit das Bundesamt für Wehrverwaltung die Möglichkeit hat, 
über den freiwilligen Wehrdienst zu informieren, übermittelt 
die Meldebehörde im März eines jeden Jahres Familienname, 
Vornamen und gegenwärtige Anschrift von Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die im Folgejahr das 18. Lebensjahr 
vollenden, an das Bundesamt für Wehrverwaltung gem. § 58 c 
Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz 
- SG) Übermittlung personenbezogener Daten durch die Mel-
debehörden. Bei einem Widerspruch bis zum 31.März werden 
die Daten nicht übermittelt.
Eintragung von Übermittlungssperren
Betroffene Personen haben weiterhin das Recht, den o. g. 
Übermittlungen ihrer Daten zu widersprechen. Dies geschieht 
auf Antrag.
Formulare dazu gibt es im Internet unter www.neukieritzsch.de 
oder persönlich im Einwohnermeldeamt.

Wir begrüßen die jüngsten Einwohner 
in ihrer Heimatgemeinde!

• Linda Schumann, geboren am 03.06.2023 in Borna.
Die glücklichen Eltern sind Cindy Weckel und Rocco Schu-
mann.

• Elion Eisenla, geboren am 05.10.2023.
Mit den glücklichen Eltern Judith und Günter Michael Eisenla 
freuen sich die stolzen großen Geschwister Kiani und Anic.

• Aron Willi Karsupke, geboren am 07.10.2023.
Mit den glücklichen Eltern Marika Ohnesorge und Enrico Kar-
supke freuen sich die stolzen großen Geschwister Alice und 
Nora Mariy.

Geburt

anzeigen.wittich.de
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Friedensrichter gesucht!
Bekanntmachung Wahl Friedensrichter 2023

Die Gemeinde Neukieritzsch sucht eine Friedensrichterin 
oder einen Friedensrichter. Dieses Ehrenamt kann grund-
sätzlich jeder interessierte Einwohner übernehmen, aus-
geschlossen sind jedoch Rechtsanwälte, Notare, Richter, 
Staatsanwälte sowie Polizei- und Justizbedienstete. Sie 
sollten mindestens 30 und höchstens 70 Jahre alt sein. 
Die Friedensrichterin oder der Friedensrichter wird für fünf 
Jahre vom Gemeinderat gewählt und kann auch wiederge-
wählt werden. Die Gemeinde kann von den Bewerbern eine 
schriftliche Erklärung, dass keine Ausschlussgründe nach 
§ 4 Abs. 2 bis 5 des Sächsischen Schieds- und Gütestel-
lengesetzes vorliegen, und die Erteilung einer Einwilligung 
in die Auskunftseinholung beim Bundesbeauftragten für 
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes verlangen. 
Die Aufgabe der Friedensrichter besteht darin, außerhalb 
eines Gerichtsverfahrens kleinere Meinungsverschieden-
heiten und Streitigkeiten zu schlichten und Sühneversuche 
durchzuführen. Die Palette der Schlichtungsthemen reicht 
dabei von Nachbarschaftsstreitigkeiten über Ärger mit dem 
Vermieter bis hin zu Körperverletzung, Hausfriedensbruch, 
Beleidigung oder Sachbeschädigung. Besetzt werden soll 
die Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Wer Interes-
se an der Aufgabe hat, wird gebeten, sich schriftlich beim 
Hauptamt der Gemeinde Neukieritzsch zu bewerben. Nä-
here Auskünfte über das Amt der Friedensrichterin oder des 
Friedensrichters erhalten interessierte Einwohner unter der 
Rufnummer 034342/80314. Für Interessierte bietet die Ge-
meindeverwaltung zunächst einen unverbindlichen Bespre-
chungstermin nach näherer Absprache an.

Terminkalender 2024 für Steuern 
und öffentliche Abgaben

Termin/ 
Fälligkeit

Steuerart/ öffentliche Abgabe

01. Februar Hundesteuern
15. Februar Grundsteuern - I. Quartal

Gewerbesteuern-Vorauszahlung 
I. Quartal

15. Mai Grundsteuern - II. Quartal
Gewerbesteuern-Vorauszahlung 
II. Quartal
Garagen-Pacht

01. Juli Grundsteuern - Jahreszahler
15. August Grundsteuern - III. Quartal

Grundsteuern - 
Jahresbeträge unter 15,00 €
Gewerbesteuern-Vorauszahlung 
III. Quartal

15. September Garten- und Feldpacht
Niederschlagswassergebühr

15. November Grundsteuern - IV. Quartal
Gewerbesteuern-Vorauszahlung 
IV. Quartal

Emissionswerte der Bodensanierungsanlage 
Deutzen vom Monat November 2023 
kumulativ aufgerechnet
Tabelle der monatlich kumulativ erfassten Emissionswerte 
der BSA Deutzen im Jahr 2023
Abgas-
komponenten

Dimen-
sion

Tagesmittel-
grenzwert

Gefahrene 
Parameter
bis 30.11.2023

NO2 mg/Nm³ 150 85.90

SO2 mg/Nm³ 25 1.38
CO mg/Nm³ 50 0.0715
CnHm mg/Nm³ 5 4.07

HCl mg/Nm³ 5 0.00044
Staub mg/Nm³ 5 1.92
Hg µg/Nm³ 30 2.57

Weitere Betriebsparameter können, wie bereits bekannt, live 
auf dem PC-Bildschirm in der Bodeneingangskontrolle ange-
sehen werden.

ReMap – NEUER Plan für ALTE Dinge
Landkreis Leipzig setzt wegweisendes 
Zero-Waste-Projekt erfolgreich um:  
Einführung der Online-Übersichtskarte ReMap

Der Landkreis Leipzig setzt einen bedeutenden Schritt in Rich-
tung Abfallreduktion und nachhaltiger Ressourcennutzung mit 
der erfolgreichen Umsetzung des Projekts „Zero Waste – Null 
Verschwendung im Landkreis Leipzig“ im Jahr 2022/23. Das 
Hauptziel des Projekts ist es, die Sichtbarkeit von Zero-Waste-

✃

Grundsteuern
Für das Jahr 2024 werden nur bei Änderungen im Steuer-
betrag oder bei Eigentumswechsel Grundsteuerbescheide 
verschickt.
Die Fälligkeiten der Grundsteuer sind für:
Quartalszahler: 15. Februar 2024
  15. Mai 2024
  15. August 2024
  15. November 2024
Jahreszahler: 01. Juli 2024
Jahresbeträge unter 15,00 €:
  15. August 2024
Liegt der Gemeindeverwaltung ein SEPA-Lastschriftmandat 
vor, wird zu den Fälligkeitsterminen abgebucht.
Bei Überweisung ist das Buchungszeichen aus dem Grund-
steuerbescheid anzugeben.
Es wird um fristgemäße Zahlung gebeten, um Mahnkosten 
zu vermeiden.
Stichtag für die Steuerfestsetzung in nach § 9 Grund-
steuergesetz der 1. Januar.
Wer an diesem Tag Grundstückseigentümer bzw. Woh-
nungseigentümer ist, zahlt den vollen Jahresbetrag. Meh-
rere Grundstückseigentümer sind Gesamtschuldner. Die 
Gemeinde kann wählen, von welchem Eigentümer sie den 
vollen Steuerbetrag verlangt.
Wer sein Grundstück bzw. seine Wohnung im Laufe des 
Jahres 2024 verkauft ist trotzdem für das gesamte Jahr 2024 
der Steuerpflichtige.
Die Veräußerung wirkt sich erst zum 01. Januar 2025 steu-
erlich aus.
Eine davon abweichende Vereinbarung im Kaufvertrag hat 
nur privatrechtliche Bedeutung für die Verrechnung der 
Grundsteuer zwischen dem bisherigen und dem neuen Ei-
gentümer. Sie berührt nicht die Zahlungspflicht gegenüber 
der Gemeinde.
Beispiel: Ein Einfamilienhaus wird durch Kaufvertrag am 
4. Januar 2024 an Herrn Mustermann verkauft. Der Steu-
erschuldner für das gesamte Jahr 2024 ist und bleibt der 
Verkäufer, weil er am 01.01.2024 Eigentümer war.
Ab dem Jahr 2025 wird Herr Mustermann zur Grundsteuer 
herangezogen.

✃
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Ansätzen im Landkreis zu erhöhen, um einerseits Abfallmengen 
zu minimieren und andererseits kontinuierlich ein hohes Rein-
heitsniveau getrennt gesammelter Abfälle für ein sinnvolles Re-
cycling zu gewährleisten.
Das Projekt basiert auf den grundlegenden Prinzipien der engli-
schen „Re’s“ – Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Repair und Re-
cycle – die für nachhaltiges Denken und Handeln stehen. Diese 
Prinzipien bilden die Grundlage der ReMap des Landkreises 
Leipzig, einer Online-Informationskarte, die Angebote zur Ab-
fallvermeidung, Wiederverwendung und Recycling präsentiert.

Die ReMap bietet den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, 
Reparaturstätten zu finden oder Anleitungen zur Selbsthilfe zu 
erhalten. Sie zeigt auch, wo Gegenstände ausgeliehen oder ge-
meinschaftlich genutzt werden können. Verkaufen, Tauschen, 
Verschenken oder Spenden – die ReMap eröffnet neue Wege, 
gebrauchten Gegenständen ein zweites Leben zu schenken. 
Die Karte präsentiert konkrete Lösungsvorschläge für verschie-
dene Problemstellungen in einer einfachen, schnellen und über-
sichtlichen Art.
Die ReMap wurde erfolgreich programmiert und in die Zero-
Waste-Website des Landkreises Leipzig integriert: www.zero-
waste-lkl.de/remap. Die offizielle Veröffentlichung und Bewer-
bung der ReMap im Landkreis starten im Dezember 2023. Bei 
regem Interesse wird der normale Betrieb der Seite in Bezug auf 
Nutzer- und Anbieterzahlen im Januar/Februar 2024 erwartet.
Eine breite Zusammenarbeit von Akteuren aus Sachsen, der 

Stadt und des Landkreises Leipzig ermöglichte die Entwick-
lung der ReMap, mit dem langfristigen Ziel, perspektivisch ein 
vergleichbares Angebot – die ReMap Sachsen – sachsenweit 
einzuführen. Das Pilotprojekt beginnt nun im Landkreis Leipzig.
Machen Sie mit!
Um den Erfolg dieses wegweisenden Projekts zu gewährleis-
ten, ruft der Landkreis Leipzig alle Interessierten dazu auf, sich 
aktiv zu beteiligen. Ob Reparieren, Verleihen, Teilen oder Be-
reitstellen von Plattformen für den Austausch – jede Form der 
Unterstützung zur Schonung von Ressourcen und Reduzierung 
von Abfällen ist willkommen.
Interessierte können kostenfrei ihr Angebot im Landkreis Leip-
zig auf der ReMap veröffentlichen. Die Registrierung ist unter 
folgendem Link möglich: https://daten.nachhaltiges-sachsen.
de/registrieren. Die Eingabe der Daten erfolgt über die Daten-
bank des Landesverbandes Nachhaltiges Sachsen e.V.
Für weitere Informationen und Rückfragen steht das Team des 
Projekts gerne per E-Mail unter abfallberatung@kell-gmbh.de 
oder telefonisch unter 034299 8744 80 zur Verfügung.
Der Landkreis Leipzig freut sich über die aktive Beteiligung an 
der ReMap Landkreis Leipzig und blickt optimistisch auf ein er-
folgreiches Projekt für einen abfallärmeren Landkreis.
Hintergründe
Der Landkreis Leipzig hat das Projekt „Zero Waste – Null Ver-
schwendung im Landkreis Leipzig“ 2022/23 initiiert, dessen Fo-
kus auf der nachhaltigen Aufklärung zu den Themen Abfallver-
meidung und sortenreiner Abfalltrennung für ein hochwertiges 
Recycling liegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.
zerowaste-lkl.de.
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Land-
tags beschlossenen Haushalts.

Kontakt
Abfallberatung
KELL GmbH
Arne Roland
Tel.: 034299 8744 80
abfallberatung@kell-gmbh.de

1. LEADER-Aufruf über 1,822 Mio. EUR startet am 12.12.2023 - 
zur Info ist das LEADER-Regionalmanagement im Januar on TOUR
Die neue LEADER-Förderperiode startet in der LAG Südraum Leipzig mit dem 1. Aufruf am 12.12.2023. Es stehen aktuell rund  
1,8 Mio. € zur Verfügung. Im besonderen Fokus stehen gemäß der LEADER-Entwicklungsstrategie Vorhaben, die dem Gemein-
wohl dienen, z.B. die Ehrenamtsarbeit unterstützen aber auch die Resilienz in unserer Region beispielsweise durch die Weiterent-
wicklung von Parks und Gärten unterstützen. Der Aufruf umfasst das gesamte Spektrum unserer Handlungsfelder. D.h. viele gute 
Ideen und Projekte sind gefragt.

Handlungsfelder
gemäß LES

1 - Grundversorgung und Lebensqualität
5 - Wirtschaft und Arbeit

2 - Wohnen
3 - Bilden
4 - Natur und Umwelt
6 - Tourismus und Naherholung

Stichtag der
Vorhabeneinreichung 27.02.2024 23.04.2024
Datum der
Vorhabenauswahl 10.04.2024 05.06.2024

Ein Hauptteil der Mittel (rund 875 T€) stehen für das Handlungsfeld Grundversorgung und Lebensqualität zur Verfügung. Hier 
ordnen sich u.a. Maßnahmen ein zur

- Sicherung der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfes
- Verbesserung der Alltagsmobilität
- Stärkung des sozialen Miteinanders und des bürgerschaftlichen Engagements aber auch
- Zum Erhalt des kulturellen Erbes, des traditionellen Handwerks und der kulturellen Vitalität.

Informationen finden Sie unter www.suedraumleipzig.de. Fragen beantwortet das Regionalmanagement:
Frau Dr. Bergfeld/Frau Prof. Groß/Frau Dunkl 0341/9124927; mail@iwr-leipzig.com und
Frau Landmann, 034296/900 444, kontakt@planungsbuero-landmann.de

Das Regionalmanagement bietet allen Interessierten Beratungstermine immer dienstags im Büro mit Voranmeldung an.
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GEMEINDEINFORMATIONEN

Veranstaltungsvorschau 2024
Januar
27.01.2024 16 Uhr Traditionsfeuer (Bürger für Deutzen e. V.) für Speis und Trank ist gesorgt
  (An der Schule in Deutzen, Neukieritzsch)
28.01.2024 10 Uhr Neujahrsempfang des Bürgermeisters 
  mit Sektempfang und Übergabe der Stiftungszuwendungen
  (Festsaal der Gemeinde, Neukieritzsch)

Februar
02.02.2024 18 Uhr Neugründung der Jugendfeuerwehr Kahnsdorf
  (Gerätehaus Kahnsdorf)
12.02.2024  Rosenmontagssingen mit dem Gemischten Chor Neukieritzsch
  „Wochenend und Sonnenschein“
  (Festsaal der Gemeinde, Neukieritzsch)

März
02.03.2024 15 Uhr Tag der offenen Tür - Geschichtswerkstatt Neukieritzsch e. V.
  (Alte Poststraße 1, Neukieritzsch)
17.03.2024 14 Uhr Kaffeekonzert des Gemischten Chores Neukieritzsch
  (Festsaal der Gemeinde, Neukieritzsch)
28.03.2024  Osterfeuer - Neue Helene und FF Großzössen
  (Bürgerhaus Großzössen, Neukieritzsch)
30.03.2024  Osterfeuer
  (an der Feuerwehr, Neukieritzsch)
31.03.2024 18 Uhr Osterfeuer - Gemeinsam f. Deutzen e. V. und Blau-Weiß Deutzen Abt. Fußball
  (Grillplatz im Kulturpark Deutzen, Neukieritzsch)

April
16.04.2024 14 Uhr Kinder- und Schnupperangeln
  Angelverein Großzössen
  (Am Roten Meer, Neukieritzsch)

Mai
09.05.2024 13 Uhr Absicherung Männertag (Schutz vorm Verdursten und Verhungern)
  Feuerwehrverein/FF Kahnsdorf
  (Geräthaus Kahnsdorf)

Juli
05.07.2024 18 Uhr Parkhouse Friday
  (Weidenbogenhalle Deutzen, Neukieritzsch)
06.07.2024 15 Uhr Parkfest
  (Weidenbogenhalle Deutzen, Neukieritzsch)

August
09.08.2024 bis 11.08.2024 Feuerwehr- und Parkfest 2024
  (Park Kahnsdorf)
09.08.2024 20 Uhr Fackelumzug zum Feuerwehr- und Parkfest
  (Start am Gerätehaus Kahnsdorf)

Oktober
26.10. und 27.10.2024 Jubiläumsfeier 135 Jahre Chorgesang in Neukieritzsch
  Gemischter Chor Neukieritzsch
  (Festsaal der Gemeinde, Neukieritzsch)
30.10.2024  Halloween-Fest - Neue Helene und FF Großzössen
  (Bürgerhaus, Neukieritzsch)
31.10.2024  Halloweenfest
  (An der Feuerwehr, Neukieritzsch)

November
11.11.2024 Ab 10.00 Uhr Karnevalseröffnung
  (Marktplatz Neukieritzsch)

Dezember
07.12.2024  Adventsglühen - Neue Helene und FF Großzössen
  (Bürgerhaus, Neukieritzsch)
16.12.2024 19 Uhr Festliches Weihnachtskonzert des Gemischten Chores Neukieritzsch
  (Festsaal der Gemeinde, Neukieritzsch)
24.12.2024 14 Uhr Der Weihnachtsmann kommt - NKC Neukieritzsch
  (Marktplatz Neukieritzsch) Änderungen vorbehalten!
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Angebote an freien Mietwohnungen
in Deutzen

bezugsfertig renoviert
Straße der Genossenschaft, Erdgeschoss mit Balkon
3-Raum-Wohnung, ca. 60 m²
Straße der Genossenschaft, Erdgeschoss
2-Raum-Wohnung, ca. 46 m²

in Großzössen

Witznitzer Straße
2-Raum-Wohnung, ca. 48 m²
Erdgeschoss und 2. OG - bezugsfertig
Weitere Wohnungen in unterschiedlichen Wohnungs-
größen auf Anfrage

Wir haben auch einige unrenovierte 2- und 3-Raum- 
Wohnungen im Angebot.
Sollten Sie Zeit und Lust haben Ihre Wohnung selbst 
nach Ihrem Geschmack gestalten zu wollen, bieten wir 
Ihnen dafür einen mietfreien Zeitraum und eine günsti-
gere Miete

Anfragen an Kommunale Wohnungs- 
und Entwicklungsgesellschaft mbH Deutzen
04575 Neukieritzsch OT Deutzen, Tel.: 03433 / 20 80 28 oder
info@kowo-deutzen.de Ansprechpartner: Frau Juhlemann

Angebote an zzt. freien Mietwohnungen in 
Neukieritzsch
Neubau
Nordstr. 2 2 Raumwhg. (ca. 46,99 m²) sofort
4.OG bezugsfertig mit EBK
Nordstr. 18 2 Raumwhg. (ca. 46,99 m²) sofort
1.OG bezugsfertig / Dusche
Str. d. Einheit 43 2 Raumwhg. (ca. 46,14 m²) sofort
4. OG bezugsfertig

Altbau
Bahnhofstraße 29 3 Raumwhg. (ca. 58 m²) sofort
EG bezugsfertig
Hauptstraße 34 (Lippendorf) 1 Raumwhg. 
(ca. 34,23 m²) sofort
EG bezugsfertig
Str. d. Genossenschaft (Deutzen) 2 Raumwhg. 
(ca. 56 m²) sofort
DG

Anfragen an: 
HaWoGe Neukieritzsch
Frau Scheibe 04575 Neukieritzsch Tel. 034342/ 51913
oder 04575@hawoge-mbh.de

Der Weihnachtsbaum aus der Region
Auch im vergangenen 
Jahr stand in Neukie-
ritzsch auf dem Markt 
ein wunderschöner lich-
tergeschmückter Weih-
nachtsbaum. Er konnte 
in seiner Größe mit den 
Bäumen anderer Städte 
gut konkurrieren. So war 
er beispielsweise höher 
als der Baum der Kreis-
stadt Borna und besser 
gewachsen als der Baum 
der niedersächsischen 
Landeshauptstadt Han-
nover.
Die Stadtverwaltung 
Hannovers ließ damals 
ihren Baum im Nachbar-
bundesland Schleswig-
Holstein - mindestens 
175 km entfernt - schla-
gen. Weil er etwas schief 

gewachsen war und auf dem Transport zwei Äste abgebrochen 
wurden, erhielt er von den Bürgern u.a. den Spottnamen „Tan-
nelore Krummzweig“. Und einen Baum aus so großer Entfer-
nung zu holen, war und bleibt aus verschiedener Sicht schon 
sträflich. Wenn dann noch Äste beschädigt wurden, hatte auch 
der sorgsame Umgang durch die Handelnden gefehlt.
Nicht so in Neukieritzsch. Der Chef des Bauhofs, Mario Tes-
ke, wählte aus verschiedenen Angeboten von Baumbesitzern 
den wunderschönen Baum der Familie Fuchs im benachbar-
ten Großzössen aus. Der Baum wurde „verlustlos in jeder Be-
ziehung“ nach Neukieritzsch gebracht. Die Bauhofmitarbeiter 
stellten ihn auf dem Markt auf. Schließlich wurden die alten Ku-
gellampen durch eine neue Lichterkette ersetzt, die von Frau 
Cordula Flieger, Apothekerin der Lindenapotheke in Neukie-
ritzsch, der Gemeinde gespendet worden war.
Der Baum erstrahlte in der Advents- und Weihnachtszeit in sei-
ner ganzen Schönheit mit wetterfester, moderner und strom-
sparender LED-Beleuchtung zur Freude der Einwohner und 
Besucher Neukieritzschs.

Claus Bruncke

Eine gute Seele geht in den Ruhestand
Frau Christina Janietz 
war viele Jahre unsere 
gute Seele im Gemeinde-
archiv. Ende des Jahres 
2023 trat sie nun ihren 
wohlverdienten Ruhe-
stand an und der Bürger-
meister Thomas Meckel 
dankte ihr für die vielen 
ehrenamtlichen Stunden, 
die sie seit 2007 in unse-
rem Gemeindearchiv ver-
brachte und in denen sie 
uns unterstützte. 
Vielen, vielen Dank Frau 
Janietz. 
Wir werden Sie vermis-
sen!

Bauernregel für Januar
Braut der Januar Nebel gar,

wird das Frühjahr  
naß führwahr.Besuchen Sie uns im Internet

wittich.de
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Neukieritzsch

Dienstag:   09.00 bis 12.00 Uhr sowie 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag:   09.00 bis 12.00 Uhr sowie 14.00 bis 17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Um Wartezeiten zu vermeiden, wird aber eine Terminverein-
barung empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass im Einwohnermeldeamt sowie 
im Standesamt generell an allen Tagen eine Terminver-
einbarung notwendig ist. Termins sind zu vereinbaren 
für das
•  Standesamt        standesamt@neukieritzsch.de oder 

unter 034342 80323
• Einwohnermeldeamt               EMA@neukieritzsch.de 

oder unter 034342 80316

Bürgermeistersprechstunde

Die nächste Sprechstunde des Bürgermeisters findet am 
Donnerstag, den 15.02.2024, 16.00 Uhr in Kahnsdorf, Ge-
meinschaftshaus, Kahnsdorfer Str. 1 statt.
Bei dringenden Angelegenheiten vereinbaren Sie bitte einen 
Termin unter 034342 80312.

Sprechzeiten des Polizeistandortes Neukieritzsch

Dienstag: 09.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr
Telefon: 034342 689990, Fax: 03433 244106 -  
Polizeidienststelle Borna

Schiedsstelle

Momentan findet keine Sprechstunde der Schiedsstelle 
statt.

Öffnungszeiten der Bibliothek 
im Gemeindeamt Neukieritzsch
Dienstag und Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und

13.00 - 17.00 Uhr
Tel.: 034342 803-18

Öffnungszeiten Bibliothek Deutzen, Am Markt
montags   von 10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr
donnerstags  von 14.00 bis 17.00 Uhr
Tel.: 03433 905276

Friedhofsverwaltung für die kommunalen  
Friedhöfe in Neukieritzsch und Deutzen

Mobile Friedhofsverwaltung Kramer
Bahnhofstr. 2 a · 04564 Böhlen · Tel.: 0170 5421858

Bitte beachten Sie, dass die Friedhofsverwaltung für die 
Friedhöfe in Lippendorf, Kieritzsch, Großzössen und Lob-
städt über die Telefonnummer des Pfarrbüros Neukie-
ritzsch unter 034342-51360 erreichbar ist. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie in der Rubrik „Kirchenachrichten“.

Öffnungszeiten der Wäscherolle am Bahnhof
dienstags      von 8.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags      von 8.00 bis 16.00 Uhr

Sparkassenbus im Ortsteil Deutzen
Der Sparkassenbus hält 
in der ungeraden Kalenderwoche
donnerstags von 10.00 bis 10.15 Uhr Am Markt und 
Hartmannsdorfer Str./Ecke Steigerweg von 10.30 Uhr 
bis 10.45 Uhr.

Die Ämter der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch sind telefonisch zu erreichen

Bürgermeister/Sekretariat, Herr Meckel/Frau Zippel 034342 80312 gemeindeverwaltung@neukieritzsch.de

Amtsleiter Hauptamt, Herr Gohr 034342 80314 a.gohr@neukieritzsch.de

Standesamt, Frau Schröder 034342 80323 k.schroeder@neukieritzsch.de

Standesamt, Frau Atzler 034342 80324 j.atzler@neukieritzsch.de

Personalamt, Frau Gerstner 034342 80330 k.gerstner@neukieritzsch.de

Einwohnermeldeamt, Frau Teichert 034342 80316 g.teichert@neukieritzsch.de

Einwohnermeldeamt, Herr Heinze 034342 80316 d.heinze@neukieritzsch.de

Ordnungsamt, Herr Jockisch 034342 80319 k.jockisch@neukieritzsch.de

Vollzugsbedienstete, Fundbüro, Frau Ott 034342 80332 a.ott@neukieritzsch.de

Amtsleiterin Kämmerei, Frau Wenner 034342 80328 h.wenner@neukieritzsch.de

Kasse, Rechnungslegung, Betriebskostenabrechnung,
Frau Ludwig

034342 80322 k.ludwig@neukieritzsch.de

Kasse, Hundesteuer, Haushalt, Frau Belke 034342 80320 a.belke@neukieritzsch.de

Gewerbesteuern, Mieten und Pachten, Frau Braumann 034342 80335 p.braumann@neukieritzsch.de

Grundsteuern und Liegenschaften, Frau Meinhold 034342 80321 g.meinhold@neukieritzsch.de

Amtsleiterin Bauamt, Frau May 034342 80327 s.may@neukieritzsch.de

Vermietung, Verpachtung, Herr Heidler 034342 80315 t.heidler@neukieritzsch.de

Tief- und Hochbau, Herr Köhler 034342 80329 t.koehler@neukieritzsch.de

Unterhaltung/Instandhaltung, Herr Pohlers 034342 80336 m.pohlers@neukieritzsch.de

Bauverwaltung, Frau Böer 034342 80325 t.boeer@neukieritzsch.de

Bauverwaltung, Herr Albrecht 034342 80340 ch.albrecht@neukieritzsch.de
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Am Freitag, den 15.12.2023 trafen sich die Kinder und Jugend-
lichen der Jugendfeuerwehr Neukieritzsch zu ihrem letzten 
Dienst in diesem Jahr. 

Treffpunkt war diesmal nicht die Feuerwehr, sondern die Parka-
rena Neukieritzsch. Genauer gesagt die dortige Bowlingbahn.
Zwei Stunden lang konnte jedes Kind ununterbrochen seinen 

Ball in Richtung Pins werfen. Wobei hier die Mädels 
klar im Vorteil waren und mehr Punkte erreichten.
Wer gut bowlt, hat auch Hunger und so gab es im 
Anschluss noch Pommes und Nuggets für alle zur 
Stärkung.
Die Jugendwarte sowie der Wehrleiter bedankten 
sich bei den Kindern für ihre tatkräftige Hilfe und 
ausgezeichnete Leistung im Jahr 2023.
Wir sind sehr stolz auf unsere leistungsfähige 
Jugendfeuerwehr, die einen Mitgliederstand von 
18 Kindern/Jugendlichen aufzeigt. Wir freuen uns 
auf die weitere spannende Zeit und gute Zusam-
menarbeit im Jahr 2024.
Weitere Informationen zur Jugendfeuerwehr oder 
Bilder zum Artikel finden Sie unter 
www.feuerwehr-neukieritzsch.de

NEUES VON DEN FEUERWEHREN

Einsatzübersicht der FF Neukieritzsch
Im Zeitraum vom 01.12.23 bis 31.12.23 wurde die FF Neukieritzsch zu gesamt 7 Einsätzen alarmiert.

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzort Kurzbericht
61 03.12.2023 18:07 Asylunterkunft Lobstädter 

Straße, OT Lobstädt/ 
Neukieritzsch

Auslösung der Brandmeldeanlage in der Asylunterkunft Lob-
städt. Auslöseursache vermutlich durch Wasserdampf.Wir Un-
terstützten den Einsatzleiter bei der Einsatzdokumentation.

62 14.12.2023 12:44 Verbindungsstraße K 7931, 
nach Bahnübergang 
Richtung Deutzen

Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW kurz nach dem Bahn-
übergang auf der Verbindungsstraße K7931 zwischen Neukie-
ritzsch und Deutzen.Wir sicherten die Einsatzstelle, betreuten 
die Person aus dem PKW bis zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes und stellten den Brandschutz vor Ort sicher.

63 16.12.2023 14:40 Straße der Einheit,
04575 Neukieritzsch

Alarmierung zur Türnotöffnung.
Einsatzabbruch nach Ausrücken.

64 20.12.2023 18:47 Bahnhof Neukieritzsch,
04575 Neukieritzsch

Durch technische Probleme blieb der Aufzug am Bahnhof 
Neukieritzsch inklusive Fahrgast während der Fahrt stehen/
stecken. Die Person konnte zügig aus ihrer misslichen Lage 
befreit werden und blieb ebenfalls unverletzt. Der Aufzug wur-
de anschließend außer Betreib genommen.

65 21.12.2023 05:27 04416 Markkleeberg Zur Personensuche wurde der „Kommandowagen inkl. Droh-
ne“ nach Markkleeberg alarmiert.Gemeinsam mit der eben-
falls vor Ort befindlichen Hundestaffel der Polizei wurden die 
angrenzenden Bereiche abgesucht, bis die Person gefunden 
wurde.Aus Respekt und fehlenden Informationen gehen wir auf 
keine weiteren Details ein.

66 21.12.2023 17:03 B 176, 
Auffahrt Bahnbrücke
04575 Neukieritzsch

Ein umgestürzter Baum ragte über die Leitplanke und eben-
falls in den Fahrbahnbereich der Straße. Der Baum konnte 
durch Manneskraft zurück in den Abhang geschoben werden, 
sodass die Fahrbahn zügig fei war und keine Gefahr für die 
vorbeifahrenden Fahrzeuge mehr drohte. Anschließend kon-
trollierten wir die restliche Fahrbahn auf Bruchholz etc. und 
konnten anschließend den Einsatz beenden.

67 23.12.2023 10:14 Bahnhof Neukieritzsch,
04575 Neukieritzsch

Wiederholt wurden wir zur Aufzugsbefreiung an den Bahnhof 
Neukieritzsch alarmiert. Die eingeschlossene Person war be-
reits längere Zeit im Aufzug eingesperrt.Ein vorbeilaufender 
Passant erkannte die Lage und wählte den Notruf. Die Person 
konnte binnen weniger Minuten aus dem Aufzug befreit und 
unterkühlt an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Per-
son wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Der Auf-
zug wurde durch uns gesperrt.

Damit schließen wir das Jahr 2023 mit insgesamt 67 Einsätzen ab.
Wir bedanken uns bei allen Kameradinnen und Kameraden, die zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre eigenen Interessen zurückge-
stellt haben, um Menschen in Not zu helfen.
Wir für Ihre Sicherheit - Ihre FF Neukieritzsch
Weitere Informationen zu Einsätzen, Meldungen sowie Veranstaltungen, finden Sie auf unserer Website unter:
www.feuerwehr-neukieritzsch.de

Jahresabschluss der Jugendfeuerwehr Neukieritzsch

Jugendfeuerwehr Neukieritzsch
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SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Kindertagesstätte „Kleine Strolche“  
in Deutzen 
Worte einer Oma und Ortschaftsrätin

Zur Feierlichkeit am 21.10.2023 im Kindergarten waren alle El-
tern der Kinder, aber auch Investoren sowie die Gemeinderäte, 
Ortschaftsräte und der Bürgermeister eingeladen, die zur Ent-
stehung des Kindergartens beigetragen haben.
Die Kindergartenerzieherinnen haben mit den Kindern ein klei-
nes Programm eingeübt, gesungen und zur Feierlichkeit wun-
derschön vorgetragen. Frau Thiem bedankte sich mit einem 
kleinen Geschenk bei der Gemeinde Neukieritzsch sowie für 
Spenden von Eltern der Kinder und Sponsoren. (z.B. Keller 
Transporte, Stadt-und Kreissparkasse Leipzig, Gemeinsam für 
Deutzen e.V. uvm. ...)
Es war ein sehr schönes Programm.

Die einzelnen Räumlichkeiten der Kinder konnten auch besich-
tigt werden und für das leibliche Wohl war auch gesorgt. Es gab 
Kaffee, Kuchen und Bratwurst.
Der Bürgermeister übergab nach seiner Rede zwei Matschkü-
chen, die sich die Kinder sehr gewünscht haben. Eine Matsch-
küche wurde vom Gemeinderat bezahlt und die zweite Matsch-
küche hat der Bürgermeister Herr Meckel selbst gestiftet.
Ich als Oma und Ortschaftsrätin von Deutzen finde, das war 
eine wunderbare Idee mit diesen Geschenken für die Kinder 
und meinerseits verdient Herr Meckel dafür eine hohe Aner-
kennung.
Frau Emberger und ich vom Ortschaftsrat haben ebenfalls zwei 
schnell wachsende Bäume gekauft und an die Kinder des neu-
en Kindergartens übergeben.
Seit der Eröffnung des neuen Kindergartens sind noch viele 
Bäume dazugekommen. Alle Bäume wurden eingepflanzt und 
sollen schon bald viel Schatten den Kindern im Sommer spen-
den.

Ich freue mich sehr für meine Enkelin und die anderen Kinder 
aus Deutzen über einen neuen Kindergarten.

Silke Hildebrandt 
(Oma und Gemeinderätin von Deutzen )

Feuerwehr Neukieritzsch
Renovierung im Gerätehaus und Umbau Lichtmast 
TLF 16/24-Tr.

Auch zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester wa-
ren einige unserer Kameraden sehr fleißig und haben die Zeit 
genutzt, um unsere Einsatzzentrale sowie den Flur in neuem 
Glanz erstrahlen zu lassen.

Unser Elektriker Volkmar Sonthof hat außerdem die alten, teil-
weise defekten Xenon-Scheinwerfer am Lichtmast des Tank-
löschfahrzeugs durch hellere, moderne LED-Scheinwerfer 
ersetzt. Leider war bei Lieferung bereits einer der vier Schein-
werfer defekt und muss nachträglich installiert werden.

Wir bedanken uns herzlichst bei unseren Kameraden Volkmar 
Sonthof, Ronny Bischoff, Rene Mehnert, Michael Hartmann, 
Jonas Mose, Johannes Mose und Maximilian Beier für ihre ge-
leistete Arbeit.
Ebenfalls bedanken wir uns bei der Gemeindeverwaltung sowie 
dem Bauhofleiter Herrn Teske für die Bereitstellung der erfor-
derlichen Mittel.

Feuerwehr Neukieritzsch



AMTSBLATT NEUKIERITZSCH Nr. 1/2024- 16 -

VEREINSNACHRICHTEN

Für Speis, Trank und Musik ist gesorgt.  

Traditionsfeuer in Deutzen 
WANN:   27.01.2024 ab 16 Uhr  
WO:    Barbarastraße 20  

vor unserer Schule 

 Für Speis, Trank und Musik ist gesorgt! 
Die abgeputzten Weihnachtsbäume 
werden am 20.01.2024 ab 9 Uhr  
im OT Deutzen abgeholt  

 

Neujahrsgruß  
vom Förderverein  
„Zukünftige Entdecker 
Neukieritzsch e.V.“
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Einwohner der Gemeinde 
Neukieritzsch,

der Jahreswechsel ist die Zeit, die 
letzten 12 Monate Revue passie-
ren zu lassen und sich vor allem 
an schöne Ereignisse gern zu erin-
nern. Wir als Förderverein können 
auf viele solche mit Freude zurück-
blicken. So denken wir z.B. gern an 
die erfolgreiche Durchführung des 
Sabaki-Projekts, den Töpferkurs 
mit den Vorschülern, den „eiskal-
ten“ Start in die Sommerferien mit 
dem Softeismobil, unsere Teilnah-
me beim „Klassentreffen der Gene-
rationen“ sowie an das Dekorieren 
des Neukieritzscher Weihnachts-
baumes. Große Freude bereiten 
den Kita-Kindern auch die neu-
en Klangschalen und die Verklei-
dungswagen mit vielen schönen 
Kostümen. In Zusammenarbeit mit 
der Stiftung „Energiepark Witznitz“ 
konnte eine Spiegelwand für den 
Hort ermöglicht werden. Ebenso 
sind in Kooperation mit dem See-
haus Projekt e.V. neue Sitzgruppen 
für die Krippenterrasse in Arbeit.

Sie sehen: es geht mit großen 
Schritten voran. Wir stecken auch 
für das neue Jahr voller Ideen und 
freuen uns darauf, diese umzu-
setzen! Ihre Jahresbeiträge und 
(Weihnachts-) Spenden, für die wir 
uns herzlich bedanken, helfen uns 
dabei.

Wir wünschen allen Einwohnern 
der Gemeinde Neukieritzsch ein 
glückliches und erfolgreiches neu-
es Jahr 2024.

Die Vorstandsmitglieder 
des Fördervereins 
„Zukünftige Entdecker 
Neukieritzsch e.V.“

Anzeigenwerbung

anzeigen.wittich.de
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Zum Adventsglühen am 9. Dezember des vergangenen Jahres 
machte auch der Weihnachtsmann im Hof halt und verteilte 
süße Geschenke an die aufgeregten Kinder. Wer Lust auf eine 
Weihnachtsbastelei hatte, konnte am Basteltisch loslegen oder 
schon fertige Weihnachtsgestecke kaufen.
Dank der sehr guten Zusammenarbeit der IG Neue Helene e. V. 
mit den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr werden die Veranstaltungen stets brandsicher durch-
geführt.
Die Großzössener treffen sich immer wieder gern in großer Run-
de zu Gesprächen am Bürgerhaus des Ortes und wertschätzen 
damit auch die Mühen der Vereinsmitglieder, deren Planungen 
und Arbeiten teilweise schon Tage zuvor starten.
Bereits zum Traditionsfeuer wurden die Karten für die Frauen-
tagsfeier mit Sektempfang und buntem Programm am 9. März 
verkauft. Restkarten können noch bestellt werden unter E-Mail 
buero@neuehelene.de.
Zum Vormerken an dieser Stelle weitere Termine für 2024:
Osterfeuer am 28. März, Halloween-Fest am 30. Oktober und 
Adventglühen am 7. Dezember.

Text und Fotos: I. Hensel

Das Gelingen des Traditionsfeuers hatten die Vereinsmitglieder 
der Helene voll im Blick.

Gut besucht - das Traditionsfeuer-Fest am Bürgerhaus Großzös-
sen am 6. Januar.

1. Krebsselbsthilfegruppe Groitzsch/Pegau
Was ich dir für´s Neue Jahr wünsche:
Zeit zum Träumen, Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Lachen, 
Zeit zum Leben! Allen ein gesundes neues Jahr 2024

Am 01.12.2023 waren wir vom Kreissozialamt Borna zur Danke-
schön Veranstaltung in den Kastanienhof von Lobstädt einge-
laden. Recht vielen Dank an Frau Karina Kessler und ihr Team 
- schön dass es diese Veranstaltung gibt! Wir bedankten uns 
mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk bei Frau Kessler!
Am 08.12.2023 war unsere Weihnachtsfeier - diesmal im Gar-
tenlokal „Zum Frosch“ - in Groitzsch. Alles war weihnachtlich 
geschmückt und Kaffeeduft zog durch den Raum. Nach Begrü-
ßung unserer Gäste, unsere Freunde von der Selbsthilfegrup-
pe „ Fang mich auf, gestalte dein Leben Neu“ aus Leipzig und 
Frau Kathrin Förster vom Gesundheitsamt Borna, ging es mit 
Stollen und Kaffee weiter. Unsere Erika stellte ihre Handarbeit 
Occhi vor und es wurde auch fleißig gekauft - der Erlös kam in 
unsere Gruppenkasse - recht vielen Dank. Unsere eingelade-
nen Künstler haben Corona bedingt kurzfristig abgesagt, aber 
die Zeit verging auch so wie im Fluge. Nun gab es für alle die 
Weihnachtsgeschenke - einiges war gesponsert und einiges 
gekauft! Wir danken den Sponsoren und unserem Chefchen 
Gunter für die tolle Organisation! Auch der Chefin Kerstin für die 
super Bewirtung in ihrer Gaststätte - alle waren sich einig - hier 
geht es nächstes Jahr zur Weihnachtsfeier wieder her, keine 
Treppen steigen, werden doch unsere Mitglieder immer älter!
Termin: 06.12.2024
Unseren kranken Mitgliedern, die heute nicht da waren, Gute 
Besserung, seid hoffentlich bald wieder gesund unter uns. Am 
09.12 2023 legten wir ein Trauergesteck zum 10. Todestag an 
das Grab von unserer Gabi Götze aus Zitzschen nieder, ja auch 
das ist Tradition!
Unser nächstes Treffen ist in der Stadtmühle Groitzsch:
19.02.24, 14.00 Uhr Fasching und am 18.03.2024, 14.00 Uhr 
basteln wir Osterdekor mit dem Jugendbüro der Diakonie 
Groitzsch / Pegau.

Gunter Kratzsch Vorsitzender
1. Krebsselbsthilfegruppe Groitzsch/Pegau

Feuerschale, Glühwein und 
Gegrilltes für die Stimmung / 
Basteln für die Kinder
Mit einem zünftigen Traditionsfeuer 
begrüßten die Großzössener  
am 6. Januar das neue Jahr

Die IG Neue Helene lud am späten Nachmittag mit ihren An-
geboten Groß und Klein ein. Die Bastelstraße, betreut von 
Susann Böttcher und Christine Wipper im Bürgerhaus, lockte 
erwartungsgemäß Familien mit Kindern an. Draußen wärmten 
die große Feuerschale sowie roter und weißer Glühwein die 
Großzössener. Auch das Lieblingsgericht der Mädchen und 
Jungen - Pommes sowie Gegrilltes boten Frauen des Vereins 
- Bärbel Lämmel, Sabine Seybold und Genia Bodenlos - in den 
Verkaufsbüdchen und Maik Seybold am Grill an.

Die Bastelstraße wurde kreativ 
und vielseitig genutzt.  

Warme Getränke und Essen 
sorgten für gute Stimmung.

(Fotos: Neue Helene)
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Wir öffneten am Nachmittag des 02.09.2023 sowohl die Ge-
schichtswerkstatt als auch das Traditionsklassenzimmer für 
interessierte Besucher. Das große Interesse unserer Gäste hat 
uns sehr überrascht und gefreut.

Schultreffen

Am 26.09.2023 besuchte uns eine ehemalige Schulklasse an-
lässlich ihres Klassentreffens.
Am 26.10.2023 konnte uns endlich der Seniorenclub wieder in 
unseren Räumen besuchen. Nach Kaffee und Kuchen, welchen 
der Seniorenclub bereitgestellt hatte, zeigten wir im Klassen-
zimmer zunächst einen Vortrag zur Geschichte der Neukieritz-
scher Ansichtskarten und stießen dabei auf reges Interesse un-
serer Besucher. Wir entschlossen uns daraufhin, den mehr als 
20 Teilnehmern und Betreuern zwei weitere Vorträge über die 
Geschichte von Neukieritzsch zu zeigen.

Besuch des Seniorenclubs

Unsere Weihnachtsfeier fand am 13.12.2023 in unseren Räum-
lichkeiten in der Alten Poststraße 1 statt. Dazu konnten wir, als 
Vertreter der Gemeindeverwaltung, den stellvertretenden Bür-
germeister Herrn Landgraf begrüßen. Wir führten mit ihm viele 
interessante Gespräche.
Für den Heimatreport 2024 bereiteten wir wieder interessante 
Beiträge zu den Rittergütern in unseren Ortsteilen vor.
Im Jahr 2023 ist es uns gelungen, zwei neue Mitglieder für die 
Mitarbeit in unserem Verein zu gewinnen.
Trotz einiger Einschränkungen in unserer Arbeit, können wir auf 
ein erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken.

Im Auftrag der Geschichtswerkstatt
Gerd Janietz

Zur Beachtung!

Der Tag der offenen Tür für dieses Jahr wird am 02.03.2024 
um 15:00 Uhr in der Alten Poststraße 1 stattfinden. Wir hof-
fen aus viele Besucher und viele Fragen zur Ortsgeschichte, 
die wir nach bestem Wissen beantworten werden.
Wer noch alte Bilder oder Materialien von Neukieritzsch be-
sitzt möchte diese gern mitbringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die Geschichtswerkstatt Neu-
kieritzsch e. V. hat auch im 
vergangenen Jahr zahlreiche 
Veranstaltungen für interessier-
te Bürger unserer Gemeinde 
organisiert oder tatkräftig un-
terstützt.
Den Tag der offenen Tür in der 
Geschichtswerkstatt bereiteten 
wir für den 25. Februar 2023 
vor. Ca. 30 interessierte Bürger 
besuchten den 30-minütigen 
Vortrag „Neukieritzsch auf alten 
Ansichtskarten“, den wir für die-
sen Anlass vorbereitetet hatten.

Tag der offenen Tür

Am 25. Februar 2023 besuchten ca. 30 interessierte Bürger den 
30-minütigen Vortrag „Neukieritzsch auf alten Ansichtskarten“, 
den wir anlässlich unseres Tages der offenen Tür vorbereitet 
hatten.
Auf einer Schautafel, die wir zum gleichen Thema gestalteten, 
konnten die Besucher Teile des Vortrages nochmals in Ruhe 
nachvollziehen.
Es ergaben sich interessante Gespräche und wir beantwortet-
en so manche Frage zur Geschichte unseres Ortes.
Am 04.05.2023 empfingen wir den Doktoranden Herrn Anton 
Marchel von der Universität Leipzig bei uns in der Geschichts-
werkstatt und unterstützten ihn in der Folge bei der Material-
sammlung für seine Dissertation.
Leider ereignete sich am 08.05.2023 unter dem Traditionsklas-
senzimmer in der „Alten Poststraße 1“ ein Kellerbrand. Dieser 
beschädigte die Strom- und Wasserversorgungsleitungen für 
das gesamte Gebäude. Dadurch hatten wir längere Zeit weder 
Strom noch Wasser. Wir hatten aber noch Glück im Unglück 
und unsere wertvollen Zeitdokumente und alten Unterrichtsma-
terialien wurden durch den Brand nicht beschädigt. Sie wurden 
jedoch durch Rauch und Ruß verunreinigt und mussten gründ-
lich gesäubert werden. Die Sammlungen der Geschichtswerk-
statt waren von dem Brand und dessen Folgen glücklicherwei-
se nicht betroffen.
Einen Besuch des Seniorenclubs in unseren Räumen, der für 
den Monat Juni geplant war, mussten wir deshalb auf den 
Herbst verschieben.
Der Kulturverein Neukieritzsch organisierte für den 02.09.2023 
ein Schultreffen, in der ehemalige Oberschule „Geschwister 
Scholl“ und späteren Mittelschule in Neukieritzsch.
An der Ausgestaltung dieses Events beteiligten wir uns, indem 
wir zwei Schautafeln gestalteten und diese im alten Schulhaus 
aufstellten. Für diese hatten wir Klassenfotos, Lehrerbilder und 
Bilder zur Schulgeschichte beider Schulen ausgewählt.
Weiterhin unterstützten wir die Dekoration des Schulgebäudes 
mit alten Unterrichtsmaterialien.
Außerdem wollten wir das Traditionsklassenzimmer und die 
Geschichtswerkstatt an diesem Tag für interessierte Bürger 
öffnen.
Die professionellen Reinigungsarbeiten im Klassenzimmer, die 
durch eine Fachfirma ausgeführt wurden, zogen sich jedoch 
über längere Zeit hin.
Erst am 31.08.2023, also zwei Tage vor dem Schultreffen, konn-
ten wir beginnen das Klassenzimmer wieder einzuräumen, die 
vielen Kisten mit Utensilien auszupacken und das Zimmer wie-
der zu dekorieren. Trotzdem war es uns gelungen, das Klassen-
zimmer bis zum Schultreffen wieder herzurichten.
An der Schule hatten wir zeitweilig das frühere Emaille-Schild 
mit der alten Schulbezeichnung befestigt.
Zur Geschichte der alten Linde vor dem ersten Schulgebäu-
de am Ort, ließen wir eine Informationstafel anfertigen und gut 
sichtbar, in der Nähe der „Albertlinde“ anbringen.

Aus der Arbeit der Geschichtswerkstatt Neukieritzsch e. V.
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Volkssolidarität Kreisverband Boran e. V.
Seniorenclub Neukieritzsch

Monat Februar
Donnerstag, den 01.02.2024 14.00 Uhr Spielnachmittag
Montag, den 05.02.2024 13.00 Uhr Skaten
Dienstag, den 06.02.2024 14.00 Uhr Kaffeeklatsch
Mittwoch, den 07.02.2024 18.00 Uhr  Mitglieder- 

versammlung  
„DIE LINKE“

Donnerstag, den 08.02.2024 14.00 Uhr Bingo
Montag, den 12.02.2024 13.00 Uhr Skaten
Dienstag, den 13.02.2024 14.00 Uhr  Faschings- 

veranstaltung mit 
Herrn Kowalski

Donnerstag, den 15.02.2024 14.00 Uhr Sport im Sitzen
Montag, den 19.02.2024 13.00 Uhr Skaten
 Abfahrt  Veranstaltung
 13.30 Uhr in Borna mit
  Ronny Weiland
Donnerstag, den 22.02.2024 14.00 Uhr  Videonachmittag 

mit Herrn Herrgett
Montag, den 26.02.2024 13.00 Uhr Skaten
Dienstag, den 27.02.2024 14.00 Uhr Gedächtnistraining
Donnerstag, den 29.02.2024 14.00 Uhr Buchlesung

KIRCHENNACHRICHTEN

Kirchennachrichten 2024
Ev.–Luth. Emmauskirchgemeinde Bornaer Land
Jahreslosung für das Jahr 2024:
„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“
  1. Korinther Kap. 16 Vers 14
Spruch für den Monat Februar:
„Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, 
zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung 
in der Gerechtigkeit.“              2. Thimotheus Kap. 3 Vers 16

Wir bitten Sie, sich über die geplanten Termine auf den aktu-
ellen Aushängen oder auf der Homepage zu informieren. Es 
können sich kurzfristig Änderungen ergeben! Für Fragen wen-
den Sie sich bitte per Email an kg.borna@evlks.de oder in drin-
genden Fällen telefonisch an das Pfarrbüro Neukieritzsch (Tel: 
034342/51360) oder an das Pfarramt Borna (Tel: 03433/802185).

geplante Gottesdienste im Februar
4. Februar – Sexagesimae
Kollekte für die gesamtkirchlichen Aufgaben der VELKD
- Borna, Stadtkirche St. Marien
10:00 Uhr – Gottesdienst mit Pfr. Dr. Junghans
11. Februar – Estomihi
Kollekte für die eigene Gemeinde
- Kieritzsch
09:30 Uhr – Gottesdienst mit Pfr. Piehler
- Neukieritzsch
11:00 Uhr – Kreativer Gottesdienst mit Pfr. Piehler 

und Kindergottesdienst
18. Februar – Invokavit
Kollekte für die eigene Gemeinde
- Borna, Stadtkirche St. Marien
10:00 Uhr – Gottesdienst mit Pfr. Piehler
25. Februar – Reminiszere
Kollekte für besondere Seelsorgedienste
- Kahnsdorf
09:30 Uhr – Gottesdienst mit Pfr. Piehler
Sprechzeiten Pfr. Piehler:
Jeden Dienstag von 16:00 – 17:30 Uhr im Pfarrbüro in der Ka-
tharina-von-Bora-Kirche zu Neukieritzsch (Tel: 034206/694652)

GEBURTSTAGE UND JUBILÄEN SENIOREN

Jubilare
Allen Seniorinnen und Senioren, die im Januar 
ihren Geburtstag begehen, herzliche Glückwünsche 
und für das neue Lebensjahr und alles erdenklich 
Gute!

Am 12. Dezember 2023 
besuchte der Bürgermeister 

Thomas Meckel 
Herrn Werner Eißner 

aus Lippendorf 
zum 91. Geburtstag 

und wünschte für das neue 
Lebensjahr beste Gesundheit 

und alles Gute!

Herr Eißner

Zum 90. Geburtstag 
überbrachte 

der Bürgermeister 
persönliche Glückwünsche 

und ein Präsent an 
Frau Thea Wallner 

aus Neukieritzsch am 
27.12.2023. Er wünschte alles 
Gute bei bester Gesundheit!

Frau Wallner

Seniorentreff der Volkssolidarität 
Kahnsdorf/Großzössen
Donnerstag, den 01.02.2024, 14.00 Uhr, Legerwall - 
Wir spielen Bingo
Ansprechpartner: Frau Schirrmeister, Tel. 03433 902041

Ortsgruppe der Volkssolidarität Lobstädt
23.01.2024 14.00 Uhr Gedächtnistraining
06.02.2024 14.00 Uhr Buchlesung Sarah Kokot 
„In 300 Tagen allein um die Welt“
20.02.2024 14.00 Uhr Fasching
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Frau
Rosemarie Langner
OT Lobstädt
Neue Straße 17
04575 Neukieritzsch
03433 900324
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Katholische Gemeinde St. Joseph Borna
Gottesdienste

Die nächste Heilige Messe in Neukieritzsch findet voraus-
sichtlich am Samstag, dem 17. Februar 2024, um 17:00 Uhr in 
der ev. - luth. Katharina-von-Bora-Kirche statt.
Die aktuelle Gottesdienstordnung und weitere Informationen im 
Internet unter: www.kath-kirche-borna.de und 
www.pfarrei-edithstein.de
Rückblick: 
Sternsinger besuchten Gemeindeamt Neukieritzsch
Die Sternsinger waren vom 27. Dezember bis 6. Januar 2024 
wieder unterwegs zu den Menschen. Die kleinen und großen 
Könige der evangelischen und katholischen Gemeinden in 
Borna, Frohburg und Umgebung waren im Einsatz für Kinder 
in aller Welt. Im Mittelpunkt der bundesweiten 66. Aktion Drei-
königssingen 2024 standen unter dem Motto „Gemeinsam für 
unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ die Bewahrung der 
Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Na-
tur. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+24“ brachten die Mäd-
chen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den 
Segen „Christus segne dieses Haus“ zu Privatpersonen, Ge-
schäften und Ämtern und sammelten Spenden für notleidende 
Gleichaltrige in aller Welt. Dabei besuchten sie am Dienstag, 
dem 2. Januar, im Beisein von Bürgermeister Thomas Meckel, 
auch das Gemeindeamt Neukieritzsch.

Segen sprechen, Spenden sammeln; rechts: Andreas Schulz 
(Sternsinger-Verantwortlicher der katholischen Gemeinde St. 
Joseph Borna)

Sternsinger-Gruppenbild mit Bürgermeister (Fotos: Sarah Kokot)

Kontakt
Katholische Gemeinde St. Joseph
Stauffenbergstraße 7 · 04552 Borna
Tel.: (03433) 20 83 50 · Fax: (03433) 20 83 53
Mail: borna@pfarrei-edithstein.de
Web: www.kath-kirche-borna.de | www.pfarrei-edithstein.de

Gemeindeveranstaltungen
Neukieritzsch
- Frauenkreis Mittwoch, den 7. Februar, 15:00 Uhr
Lobstädt
-Frauenkreis Montag, den 12. Februar, 15:00 Uhr
Für Kinder und Jugendliche
Teeniekreis „Treffpunkt“ (ab 9 Jahre) Samstag, 10. Feburar, 
11:30 Uhr
Kinderkreis (3 - 8 Jahre) Samstag, 10. Februar, 09:30 Uhr
Pfadfinder Samstag, 3. Februar, 10:00-12:00 Uhr (Pfadfinder)
13:00 - 15:00 Uhr (Wölflinge)
ACHTUNG!
Es können sich kurzfristig immer wieder Termine ändern.
Diese werden dann auf unserer Homepage: 
www.kirche-bornaer-land.de
bzw. auf aktuellen Aushängen bekanntgegeben!
ACHTUNG: Änderung der Kontoverbindung
Unsere Kontonummern bei der Sparkasse Leipzig
- für Spenden und Kirchgeld
BIC : WELADE8LXXX · IBAN : DE58 8605 5592 1100 8920 32
- für Friedhofsverwaltung (Friedhof Lobstädt, Kieritzsch, 
Lippendorf, Kahnsdorf und Großzössen)
BIC : WELADE8LXXX · IBAN : DE19 8605 5592 1100 8919 58
Bitte geben Sie immer den genauen Verwendungszweck 
für die Überweisung an!
Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, geben Sie bit-
te Ihren Namen und Adresse im Verwendungszweck an.
ACHTUNG: Sprechzeiten des Pfarrbüros in Neukieritzsch:
Dienstag 11:00 Uhr – 12:00 und Donnerstag 16:00 – 18:00 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten können Sie gerne telefonisch einen 
Termin vereinbaren.
Friedhofsverwaltung:
Sie erreichen die Friedhofsverwaltung für die Friedhöfe in Lip-
pendorf, Kieritzsch, Lobstädt, Großzössen und Kahnsdorf 
unter der Telefonnummer des Pfarrbüros Neukieritzsch (Tel: 
034342/51360) oder per Email an kg.borna@evlks.de
Tel. Pfarrbüro Neukieritzsch: 034342- 51 360
Fax: 034342 - 50146; E-Mail: kg.borna@evlks.de
Internet: www.kirche-bornaer-land.de

Sonntag 28. Januar 2024 - 17.00 Uhr
Katharina von Bora Kirche Neukieritzsch

MUSIKALISCHE 

V E S P E R

Ausführende:

Blockflötenensemble der Kirchgemeinde
Leitung: Jens Staude

Liturg: Thomas Piehler

-  Eintritt frei  -
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Gemeinderatssitzung
30.01.24, 18 Uhr in Neukieritzsch im Festsaal
Ortschaftsratssitzungen
Lippendorf/Kieritzsch 12.02.2024 
18:30 Uhr Deutschlandhalle, Lippendorf
Lobstädt/Großzössen/Kahnsdorf 07.02.2024, 
18 Uhr Gemeindesaal Lobstädt 

Lassen Sie uns gemeinsam durch eine große Beteiligung am 
Bürgerentscheid zeigen, dass diese Form der aktiven Mitbe-
stimmung ein gelingendes demokratisches Instrument für die 
Zukunft unserer Gemeinde ist!

Katja Stumpf

Weihnachtsmarkt 2023 in Deutzen
Am 01.12.2023 um 16.00 Uhr haben der Sportverein Blau-Weiß 
Deutzen, der Verein Gemeinsam für Deutzen und die Kirchge-
meinde zum Weihnachtsmarkt auf das Kirchgelände und in die 
Katholische Kirche ein geladen. Früher wurde so eine Veran-
staltung im Foyer in der Schule durch geführt, denn alle grö-
ßeren Veranstaltungsräume gibt es nicht mehr (Kulturhaus und 
Mehrzweckgebäude) und unter freien Himmel (im Kulturpark) 
bei dieser Jahreszeit kaum möglich. Trotz der Kälte kamen 
doch zahlreiche Einwohner und Gäste zum geselligen Treiben 
an die Kirche.
Es begann 16 Uhr mit der Eröffnung und einem reichhaltigen 
Kulturprogramm des Kindergarten in der Katholischen Kirche, 
anschließend konnten die Kinder im Foyer der Kirche kleine Ge-
schenke basteln. Es war eine schöne und große Bastelstraße für 
die Kinder eingerichtet, die von etlichen Erwachsenen betreut 
wurde. Das wurde von den Kindern auch gut angenommen. 
Um 18 Uhr war ein fröhliches Singen von Weihnachtsliedern 
mit allen sangesfreudigen Gästen unter Bekleidung von Herrn 
Weber am Klaviersett unterstützt, in der Kirche vorbereitet. Im 
Anschluss daran hat eine Frau die Geschichte vom Nikolaus er-
zählt, wo dieser herkommt und was es damit auf sich hat. Dabei 
waren auch einige Mitwirkende, die einen Mann als Nikolaus 
ankleideten und es wurden auch Kinder aus dem Publikum mit 
einbezogen. Wir Erwachsene mussten auch mitmachen, denn 
es gab ein Schiff auf der Bühne, dass in Sturm geraten war und 
wir die starken Wellen darstellen sollten. Es war sehr imposant 
und lustig.
Vor der Kirche, im Kirchengarten war ein lustiges Treiben an-
gesagt. Es gab ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Ge-
tränken, wie Roster, Steaks und Buletten, vorbereitete Kürbis-
cremesuppe, Kräppelchen. An einen weiteren Verkaufsstand 
auf der anderen Seite gab es dann Getränke, wie Glühwein, 
Glühwein mit Schuss, Wein, Bier, Kinderpunsch und auch alko-
holfreie Getränke für die Kinder und Erwachsene. An alles wur-
de gedacht. Viele Vereinsmitglieder beteiligten sich an den Vor-
bereitungen und dem Verkauf der Speisen und Getränke, die 
sie zu moderaten Preisen verkauften. Das Gelände war hübsch 
ausgestaltet, mit Feuerschalen, -körben und Stehtischen, auf 
denen kleine Lampen mit Teelichtern standen, darauf konnten 
die Besucher ihre Getränke abstellen und sich gut unterhalten.
Trotz des Wetters kamen doch recht viele Besucher, es war er-
staunlich, wie viele das gemütliche Treiben für ein Schwätzchen 
untereinander und mit den weggezogenen ehemaligen Deutz-
nern nutzten. Vielen Dank den fleißigen Vereinsmitgliedern und 
Helfern, die das Fest ermöglichten und dadurch der Zusam-
menhalt unter den Bürgern gestärkt wird, denn in Deutzen gibt 
es noch viel zu tun, um das Thema Asylantenheim und Schule 
zufriedenstellend zu lösen.
Wir freuen uns schon auf das nächste Fest der Vereine „Gemein-
sam für Deutzen“ und „Sportverein Blau-Weiß“ Deutzen.
Nochmals vielen Dank den beiden Vereinen und der Kirch-
gemeinde, die es ermöglichten, so ein Fest auf die Beine zu-
stellen und dafür viel Freizeit geopfert haben.

Eva Gaida aus Deutzen

Gottesdienste in Deutzen Ev.-Luth.  
Kirchgemeinde an Pleiße und Schnauder
Sexagesimae
4. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst – 

Gustav-Adolf-Haus Deutzen – Pfrn. Franke
Veranstaltungen   
Seniorenkreise:
Regis-Breitingen 06.02.2024 um 14:00 Uhr
im Altenpflegeheim St. Barbara
Ramsdorf 01.02.2024
um 14:00 Uhr im Pfarrhaus Ramsdorf
Kirchenchor:
Regis-Breitingen freitags um 17:30 Uhr
 im Pfarrhaus Breitingen
Ramsdorf dienstags um 19:30 Uhr
im Pfarrhaus Ramsdorf
Bibelstunde Ramsdorf:
Ramsdorf 25.01.2024 um 19:30 Uhr
im Pfarrhaus Ramsdorf

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

Entscheiden Sie mit!

Quelle: privat, Energiepark Witznitz September 23

Die „Zukunft von Neukieritzsch“ war das Thema einer Bürger-
befragung vom September 2023 im Rahmen der Veranstaltung 
Klassentreffen der Generationen. Gemeinderat Sebastian Lud-
wig und ich hatten dabei die Gelegenheit, mit Ihnen als unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ins Gespräch zu kommen und 
Ihre Wünsche und Ideen der Gemeindeverwaltung für ihre wei-
tere Arbeit zu übergeben. Nun gibt es eine weitere Möglichkeit 
sich aktiv in die zukünftige Gestaltung der Gemeinde einzubrin-
gen.
In wenigen Wochen ist ein Bürgerentscheid geplant. Wir als 
Bürgerinnen und Bürger von Neukieritzsch können hierbei auf 
direktem Wege bestimmen, wie es mit dem Green Power Park 
und dem Energiepark Kleinzössen weitergeht.
Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! Polemik und 
Lautstärke sollten dabei keine Argumente ersetzen. Kommen 
Sie ins Gespräch mit engagierten Gemeinderatsmitgliedern 
und Ortsvorstehern, nutzen Sie die Bürgerfragestunde in der 
Gemeinderatssitzung und besuchen Sie die Bürgermeister-
sprechstunde, kurz: Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Anstehende Termine

Bürgermeistersprechstunde
15.02.24, 16 Uhr in Kahnsdorf, Kahnsdorfer Str. 1
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der Stillzeit kann eine junge Mutter nicht Blut spenden. Frauen 
haben in der Regel ein etwas geringeres Blutvolumen als Män-
ner (durchschnittliches Blutvolumen eines Erwachsenen: ca. 
4,5 - 6 Liter). Biologisch bedingt besteht bei Frauen auch auf-
grund der Menstruationsblutung ein höheres Risiko für einen 
Eisenmangel. Aus diesem Grund liegt bei Frauen tendenziell öf-
ter der Fall vor, dass sie aufgrund eines zu niedrigen Hämoglo-
binwertes zeitlich befristet von der Blutspende zurückgestellt 
werden müssen.
Eine der Frauen, die es mit außergewöhnlichem Engagement 
geschafft haben, eine hohes Spendejubiläum zu feiern, ist Ga-
briele Holpert. Die 71-Jährige leistete im vergangenen Jahr 
ihre 125. Blutspende und weiß wie wichtig ihr uneigennütziger 
Einsatz ist. „Wenn ich selbst einmal Blut brauchen sollte, 
möchte ich doch auch, dass genügend da ist. Dafür muss 
man selbst etwas tun. Außerdem weiß ich, dass ich auch 
viele Krebspatienten damit unterstützen kann.“
Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Wer Blut spendet, hilft Pa-
tienten, die oftmals im Rahmen ihrer Therapie regelmäßig 
und über einen längeren Zeitraum hinweg auf Präparate 
aus Spenderblut angewiesen sind.

Für alle DRK-Blutspendetermine ist eine Terminreservierung er-
forderlich, die online https://www.blutspende-nordost.de/blut-
spendetermine/ oder telefonisch über die kostenlose Hotline 
0800 11 949 11 oder über den Digitalen Spenderservice www.
spenderservice.net erfolgen kann.

Wissenswertes rund um das Thema Blutspende ist außerdem 
im digitalen Blutspende-Magazin zu finden:
https://www.blutspende.de/magazin

Die nächste Blutspendeaktion in Ihrer Region findet statt:
Am 02.02.2024 in 04575 Neukieritzsch, Schulplatz 2, GS

von 15.00 bis 18.00 Uhr

20 Jahre 7-Seen-Wanderung! 
Das einmalige Wandererlebnis 
im Leipziger Neuseenland 
feiert vom 03. bis 05. Mai 2024 
großes Jubiläum!

Anmeldestart für das größte Wanderevent in Mitteldeutschland 
ist am 01.01.2024 um 0:00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt können 
sich alle Wanderfreunde für über 70 Touren der 7-Seen-Wan-
derung anmelden. Mit dabei sind (Weit-)Wanderklassiker wie 
die 105 km lange „Neuseenland XXL“, aber auch zahlreiche kür-
zere geführte und ungeführte Touren sind im Programm. Egal 
ob allein, in einer (neu gefundenen) Gruppe, mit Familie oder 
Freund:innen – hier ist für Jede:n etwas dabei!
Entscheide selbst, ob Du lieber eine ungeführte Tour mit Stre-
cken zwischen 6 bis 105 km absolvierst, Erzählungen über Kul-
tur und Geschichte bei einer thematischen Tour lauschst, mit 
Deiner Familie und den Kleinsten auf eine Abenteuerreise gehst 
oder bei einer der Aktiv- und Gesundheitstouren mehr über 
Ernährung und Bewegung erfährst! Sei dabei, wenn sich das 
Leipziger Neuseenland wieder in ein wahres Wander-Eldorado 
verwandelt!
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
https://www.7seen-wanderung.de/

NACH REDAKTIONSSCHLUSS 

EINGEGANGEN

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost
gemeinnützige GmbH
Berlin | Brandenburg | Hamburg
Sachsen | Schleswig-Holstein

Langjährige Blutspenderinnen zeigen  
außergewöhnlichen Einsatz bei der Absicherung 
der Patientenversorgung

Es gibt immer Blutspenderinnen und -spender, die in ihrem 
Leben eine sehr hohe Anzahl von Spenden erreichen. Bei ei-
nem relativen Gleichgewicht von Männern und Frauen bei der 
Blutspende sind es jedoch überwiegend Männer, die vom DRK 
regelmäßig für 125, 150 oder noch mehr Spenden ausgezeich-
net werden. Frauen können nicht in demselben Zeitraum wie 
Männer sehr hohe Spendenanzahlen erreichen, denn die maxi-
mal zugelassene Spendenanzahl liegt für Frauen bei vier Blut-
spenden innerhalb von 365 Tagen. Männer können bis zu sechs 
Spenden in 365 Tagen leisten.
Nach einer Geburt ohne Komplikationen ist das Blutspenden 
frühestens nach sechs Monaten wieder erlaubt. Auch während 

Anzeige(n)


